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Gl Leitsötze

Kooperotionshinweis / unloulerer Wettbewerb

Es ist wettbewerbsrechtlich nicht zu beonstonden, wenn ein Rechisonwolt ouf
dem Briefbogen seiner Konzlei ouf im Auslond niedergelosseneAnwölte, die er

bei Frogen des ouslöndischen Rechts siöndig zu Rote zieht, ols,,Kooperotions-
portne/' hinweist.
{BGH, Urt.v. 21.1)993 -lZR43/91- WRP 1993,7031

Versicherungsschutz / Werbeo genturen / Hoft ung f Ür Erfüllu n gsinteresse

l. Ansprüche ouf Erfüllung von Vertrögen follen nicht unter den Hoftpfli,. \

versicherungsschutz, do sie keine SchodenersotzonsprÜche dorstellen;
o uch Erf ül lu n gssurrog otso nsprüche sind vom Versicherungsschutz o usge-

schlossen.

2. Dieverspötete Auslieferung eines Werbeprodukts begrÜndet keinen ,,werb-
lichen'jsondern einen ,,technischen" Fehle4 letztere sind vom Versicherungs-
schutz o usgesch lossen. (Zif. B der Besonderen Versicheru n gsbeding u ngen )

(LG Köln, Urt.v. 28. 10. 1992 - 24 0 163/921

Wiedereinse tzvng lBerufungsfrist / Sheikmoßnohmen / Vergewisserung bei Gericht

Die Berufungsfrist wird donn nicht ohne Verschulden versöumt, wenn die Beru-

fungsschrift-mehr ols eine Woche vor Ablouf der Monotsfrist zur Post gegeben
wi[, zu dieser Zeit die Briefbeförderung durch Streikmoßnohmen erheblich
gestört ist und der Prozeßbevollmöchtigte der Portei sich nicht rechtzeitig vor
Fristoblouf vergewissert, doß der Schriftsotz bei Gericht eingegongen ist. )

{BGH, Beschl.v. 25. l. 1993 - ll ZB 18/921

Berufun g / on gegriffenes Urteil / fehlerhofte Bezeichnung

Die fehlerhofte Bezeichnung des Urteils, dos mit der Berufung ongegriffen
werden soll, ist iedenfolls donn unschödlich, wenn der Fehler offensichtlich ist

und oufgrund der übrigen Angoben in der Berufungsschrift kein berechtigter
Zweifel besteht, gegen welches Urteil sich die Berufung richtet.
(BGH, Beschl.v.25.2.1993 - VIIZB 22/921
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Steuerberoterhoflung
- verdeckte Gewinno usschüftu n g
- Verlogerung von Einkünften
- Ehegoitengehölter
{OLG Düsseldorf Urt.v. 22.4.1993 -13 U 225/921

Leitsotz (d.Verf.),

l. Der Steuerberoter hot es zu vermeiden, doß Gehalter und/oder Tontiemen,
die eine GmbH den Gesellschofter-Geschöftsf ührern zohlt, steuerlich ols ver-
deckte Gewin no ussch üttu ng en beho ndelt werden.

2. Sieht die Geschöftsführerin - Ehefrou - bewußt dovon ob, dem Ehemonn
wegen d rohender Glo u big er-Vol lstrecku n g en eine o n g emessene Verg ütu n g
zv zohlen, konn dies dem Sieuerberoter nicht ols Schoden onzulosten sein
(hier' Geschöftsführerin erhielt überhöhtes Geholt, Ehemonn wurde ols
po uscho I versteuerte Aush ilfskroft gef u h rt).

Tolbestond:

Die Beklogte hot die Klögerin noch Mcßgobe eines Pouscholberotungsvertro-
ges in derZeitvon l98Z bis l99l in steuerlicfier Hinsicht beroten. Gegenstond der
Dienstleistung wor ouch die ,,Berotung ouf Anforderung'1 Gesellschofterinnen
und Geschöftsführerinnen der Klögerin woren domols A. B. und C. D. Die
Belonge der Klögerin - so deren Dorstellung - wurden iedoch überwiegend
von den Ehemönnern der Geschöftsführerinnen wohrgenommen, do die Ehe-
frouen die fochliche Quolifikotion für eine Geschöftsführertötigkeit nicht be-
soßen. Die Geschö{tsführerinnen bezogen oufgrund der Geschöftsführer-
vertröge vom 27.12.1982 zunöchst eine monoiliche Vergütung von 3.000 DM
(bei 14 Monotsgehöltern) und ein Firmenfohrzeug kostenlos zur Vergütung
gestellt. Bis zum Johre 1986 stiegen die Bezüge ouf ieweils 84.000 DM iöhrlich
on. Die Beklogte hot die Klögerin dohin beroten, die Geschöftsführergehölter
zu erhöhen. Die Vergütung der Geschöftsführerinnen wurde doroufhin ouf
156.000 DM für 1987 und 144.000 DM {ür 19BB ongehoben. Die Ehemönner
der Geschöfts{ührerinnen erhielten dogegen Bezüge lediglich bis zur Grenze
der Pföndungsfreibetröge, do sie sich noch vorongegongenem Konkurs dem
Zugrill der Glaubiger ousgesetzt sohen.

Auf Anordnung des Finonzomtes V. wurde om 4.12.1990 eine Betriebsprüfung
bei der Klögerin durchgeführt. lm Rohmen des Berichts vom 19.2.1992 über die
Betriebsprüfung wurden die Geholtszohlungen on die Geschö{tsführerinnen
der Klögerin ols verdeckte Gewinnousschüttung gewertet. lnfolge dessen sind
entsprechend e Körperschofts- und Gewerbesteuerbescheide erg o n gen, wo-
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noch die Klögerin ollein on Körperschoftsteuer für die Johre 1987 und 1989
Betröge zwischen 157.730 DM und 210.217 DM nochzohlen soll.

Die Klögerin ist der Ansicht, doß die Beklogte fur die Steuernochforderungen
veroniwortlich sei, weil sie die Anhebung der Gehalter empfohlen hobe. Dobei
hötte die Beklogte - so hoi die Klagerin ousgeführt - bei sorgföltiger Erfüllung
ihrer Berotungstötigkeit dorouf hinwirken müssen, doß eine Bewertung der
Geschöftsführergehölterols verdeckte Gewinnousschüttung vermieden werde.

Zur Dorlegung des rechtlichen lnteresses on der Erhebung einer Feststellungs-
kloge hotdie Klögerin dorouf verwiesen, doß sie den ihrentstondenen Schoden
noch nicht obschließend beziffern könne, weil dos finonzbehördliche und
-gerichtliche Verfohren noch nicht obgeschlossen sei.

Die Klögerin hot becntrogt,
föstzustellen, doß die Beklogte verpflichtet sei, ihr sömtlichen Schoden zu
ersetzen, der ihr dorous entstehe, doß dos Finonzomt V. Geschoftsführer-
gehölter der Johre lgBZ bis 1990 gonz oder teilweise ols verdöckte Gewinn-
ousschüttungen behondelt hobe.

Die Beklogte hot beontrcgt,
die K[oge obzuweisen.

Dos Londgericht hot durch Urteil v.9.7.1992, ouf dos zur Dorstellung der nöhe-
ren Einzelheiten des Sochverholts verwiesen wird, die Kloge obgewiesen ,Zwor
sei dos Feststellungsinteresse der Klögerin zu beiohen; in der Soche selbst sei

iedoch ein Schodenersotzonspruch zu verneinen. Die Beklogte hobe mit ihrer
Empfehlung, die Geholter der Geschaftsführerinnen zu erhöhen, nicht gegen
ihre vertrogliche Verpflichtung zur ordnungsgemößen Steuerberotung ver-
stoßen. Außerdem gebe es fur die Prüfung derAngemessenheitvon Geschöfts-
führervergütungen keine festen Regeln und keinen eindeutigen Schötzun^s-
rchmen. Eine unrichtige Steuerberotung durch die Beklogte sei doher n'-,rt
festzusfellen. Ferner seizu erwögen, doß es ollein Soche eines Geschöftsf ührers
einer Kopitolgesellschoft sei, ob und in welchem Umfong er Aufgoben ouf
Mitorbeiter delegiere. Desholb bedürfte es keiner Uberprüf ung, ob die domoli-
gen Geschöftsführerinnen der Klögerin zvr Erfüllung der ihnen obliegenden
Aufgoben persönlich quoli{iziert gewesen seien oder ob sie berechtigt gewe-
sen seien, diese Aufgoben ouf Mitorbeiter oder Hilfskröfte zu übertrogen.

Mit der dogegen gerichteten Berufung wiederholt und ergönzt die Klögerin -
im einzelnen gemöß den Ausführungen in der Berufungsbegründung vom
15.10.1992 - ihr erstinstonzliches Vorbringen. Sie mocht weiterhin geltend, doß
die Beklogte verpflichtet gewesen sei, noch einer Regelung zu suchen, die
keinen Anlofl zu Beonstondungen durch dos Finonzomt hötte geben können.
Bei einer vernünftigen Größenordnung der Geschöftsfuhrerbezüge wöre dos
Finonzomt bereit gewesen, diese ols Tötigkeitsvergütungen onzuerkennen und
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nicht insgesomt ols verdeckte Gewinnousschüttungen zu behondeln. Ange-
sichts der verschiedenen Gesioltungsmöglichkeiten hötte die Beklogte bei-
spielsweise ihren - der Klögerin - Geschöfts{ührerinnen vorschlogen müssen,
entgeltliche Berotervertröge mit den Ehemönnern obzuschließen.

Die Klögerin beontrogt,
dos londgerichtliche Urteil obzuöndern und noch ihrem in erster lnstonzzulelzl
gestellten Schlußontrog zu erkennen.

Die Beklogte bittet um Zurückweisung der Berufung. Auch sie wiederholt und
ergönzt in der Berufungserwiderung vom 18.12.1992 ihr erstinstonzliches Vor-
bringen.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Soch- und Streiistondes wird ou{ die
vorbereiienden Sch riftsötze u nd d ie ü berreichten U nterlo gen verwiesen.

Aus den Gründen:

Die Berufung der Klögerin ist nicht begründet.

L Die der Klögerin entstondenen steuerlichen Nochteile, die sich dorous erge-
ben, doß dos FinonzomtV. die in den Johren l9BZ bis 1990 on die Geschöfts-
f ü h rerin nen B. u nd D. g ezo h lten Geha lter o ls verdeckte Gewin no ussch üttu n g
wertet, sind nicht o ls Schoden o nzuerken nen, der o uf eineVerletzung derver-
tro g I ichen H inweis- u nd Beleh ru ngsp{l ichten der Beklo gt en zurückzulü h ren
ist.

Allerdings muß ein Steuerberoter es grundsötzlich vermeiden, doß die
Gehölter und/oder Tontiemen, die eine GmbH ihren Geschöftsführern, die
zugleich die einzigen Gesellschofter sind, zukommen lößt, steuerlich ols
verdeche Gewinnousschüttung behondelt werden {BGH, GmbHR l9BZ
345 : NJW-RR 1987,1372 : Gl1987,173; OLG Düsseldorf, lB. Zivilsenot,
Gl 1991,150). Unter einerverdeckten Gewinnousschüttung i.S.v. $ 6 Abs.l S. 2
KStG l9Z5 ist bei einer Kopitolgesellschoft eine Vermögensminderung zu
verstehen, die durch dos Gesellschoftsverhöltnis veronloßt is1 sich ouf die
Höhe des Einkommens ouswirkt und in keinem Zusommenhong mit einer
offenen Ausschüttung steht (BFH, GmbHR 1990, 568, 569). Noch dieser
Rechtsprechung der Finonzgerichte ist die Vermögensminderung durch
dos Gesel lschoftsverhö ltn is vero n loßt, wen n d ie Ko pito I g esel lschcft ih rem
Gesellschofter einen Vermögensvorteil zuwendet, den sie bei Anwendung
der Sorgfolt eines ordentlichen und gewissenhoften Geschöftsleiters einem
Nichfgesellschofter nicht gewöhrt hate. lst ollerdings der begünstigte
Gesellschofter ein beherrschender, so konn eine verdeckte Gewinnous-
schüttung ouch donn onzunehmen sein, wenn die Kopitolgesellschoft eine
Leistung on ihn erbringt, {ür die es on einer kloren und von vornherein obge-
schlossenen Vereinborung fehlt (BFH o.o.O.). Von einerverdeckten Gewinn-
ousschüttung spricht mon, wenn Hondlungen der Körperschoffsorgone
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(Gesellschofterversommlung), die den Johresüberschuß der Körperschoft
(GmbH) mindern, dozu bestimml sind, den Anteilseignern (Gesellschoftern)
einen wirtschoftlichen Vorteil zu verschoffen, ohne doß diese Zuwendung
betrieblichen Zwecken dient (Tipke, Steuerrechl ]0. Aufl., S. 329).

2. Demnoch ist in zwei Föllen ouf eine verdeckte Gewinnousschüttung zu
schließen, nömlich wenn die Regelung über die Zohlung des Entgelts on den
Gescho{tsführer erst im Nochherein getroffen wird und/oder wenn der
Geschoftsfuhrer ein im Verhöltnis zu seiner Arbeitsleistung unongemessen
hohes Geholt bezieht.

o) Der ieweilige Zeitpunkt der Gesellschcfterbeschlüsse der Klögerin über
die Anhebung der Geschöftsf ührergehölter ist im Streitfoll nicht zu beon-
stonden. Noch dem Gesellscho{terbeschlufl vom 14.9.198q wurde die
Geholtsonhebung ob l.l0.l9B? olso fur die ncchfolgende ZeiI, u-'
sch lossen. Ebenso verhö lt es sich f ü r dos Joh r l98Z Die Geho ltso n hebung
ob 1.4. l9B7 war zuvor om 2L3.1987 beschlossen worden. lnsoweii hot
dos Finonzomt im Rohmen der Betriebsprüfung ouch keine Beonstcndun-
gen erhoben.

b) Jedoch woren die in den Johren l9BZ bis l99O on die Geschöftsführer-
innen der Klögerin gezohlten Gehalter unongemessen hoch und sind
deshclb von dcr Finonzvcr"wcltung cls verdeckte Gewinncusschüttung
behondelt worden. Dos Geholt des Geschöftsf ührers einer Gesellschoft
mit beschrönkter Hoftung gehört grundsötzlich zu den Betriebsousgoben,
und zwor ouch donn, wenn der Geschöftsführer gleichzeitig Gesell-
schofter oder noher Angehöriger eines Gesellschofiers ist. Die Geholts-
zohlungen können doher im Rohmen der von der Finonzrechtsprechung
entwickelten Reg el n n icht o ls verdeckte Gewi n no ussch üttu n g o n g esehen
werden. Ein Verstoß gegen diese Regeln liegt insbesondere vor, wenn die
Gesellschcft ihren Geschöfts{uhrern/Gesellschoftern unongemes'r
hohe Bezüge zukommen lößt. Dies wor bei den Geschöftsführerinnen oer
Klögerinnen in den Johren von l98l bis l99O der Foll. Jahrliche Vergütun-
gen von 156.000 DM (l9BZ) und 144.000 DM (l9BB) oder monotliche
Bezüge von 15.000 DM (ob 1.4.19901entsprechen nicht den von den
Geschaftsfuhrerinnen erbrochten Leistungen, von denen die Klogerin
selbst sogt, daß die Quolifikotion der Geschöftsführerinnen und ihr Ein-
sotz im Unternehmen den Bezügen in der genonnten Höhe nicht onge-
messen woren. Ein betriebsfremder Dritter hötte ols koufmönnischer
Angestellter für die von den Geschö{isfuhrerinnen verrichtete Hilfstötig-
keit nur einen Bruchteil dertotsöchlich gezohlten Gehölter beonspruchen
können.

3. Totsöchlich führt die von der Finonzverwoltung getroffene Entscheidung, die
Geschoftsführerinnengehalter ols verdeckte Gewinnousschüttung zu be-
hondeln, nicht zur Annohme eines der Beklogten onzulcstenden Schodens.
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(

Die Berctungspflicht der .Beklogten ging dohin, dofür zu sorgen, doß
Geholtszohlungen und/oder Tontiemen bei einer Nochprüfung durch dos
Fino nzo mt (Betriebsprüf ung ) o ls echte Betriebso usgo ben o nerko nnt wurden.
lnsbesondere golt es, eine Behondlung der GehAlter/Tontiemen ols ver-
deckte Gewinno ussch üttung zu vermeiden.

c ) ln erster Linie bot es sich {ür die Klögerin on, den Ehemönnern der Geschöfts-
führerinnen ein ihrer Tötigkeit entsprechendes ongemessenes Geholt zu
zohlen. Die Klögerin trögt selbst vor, doß die Houptlost der in ihrem Betrieb
cnfollenden Arbeiten und Aufgoben von den Ehemönnern der Geschöfts-
{ührerinnen getrogen wurde. Angesichts der geringen Ausstottung des
Unternehmens mit Kcpitol {gezeichnetes Eigenkopitol lout Bilonz 50.000
DM) und des niedrigen Wertes des Anlogevermögens Q2.713 DM lout
Bilonz {ür19B7l sind die von der Klögerin in den Johren l9BZ bis 1990 on die
Geschaftsf ü h rerin nen o usbezo h lten Gehö lter vorwieg end o uf dos Erg ebn is
der Arbeitsleistung der Ehemönner zurückzuführen und nur zu einem
geringen Teil ols Ertrögnisse des im Unternehmen ongelegten Vermögens zu
verstehen. Gehö lter o n d ie Ehemö nner der Geschaftsfuhrerinnen im Bereich
von 150.000 DM iöhrlich hötten doher dem Wert ihrer Arbeitsleistung ents-
prochen und wören voroussichtlich ols betriebsbedingte Ausgoben on-
erkonnt worden. Eine Geholtszohlung on die Ehemönner der Geschöfts-
führerinnen wor iedoch mit Rücksicht ouf die Forderungen der Glöubiger
unerwünscht und sollte doher vermieden werden.

bl Do die von der Klögerin erwirtschofteten Gewinne den Gesellschofterin-
nen/Geschöftsführerinnen zugute kommen sollten, blieb der Klögerin nur die
Möglichkeit, die Geholter der Geschoftsfuhrerinnen onzuheben und zu
hoffen, doß die Fincnzverwoltung diese Gehölter ols Betriebsousgoben
onerkennen werde. Soweit der Klögerin ein Schoden desholb entstonden
ist, weil dos Finonzomt die Geschöftsf ührergehölter vom Johre l9BZ on nicht
wenigstens in der bisherigen Größenordnung ols betriebsbedingte Aufwen-
dungen berücksichtigt hot, sondern die Auszohlungen in vollem Um{ong ols
verdeckie Gewinnousschüttung wertet, ist ein derortiger Schoden nicht ouf
dos Verholten der Beklogten zurückzuführen. Denn die Klogerin trögt in der
Berufungsbegründung selbst vor, doß dos Fincnzomt V. bereit gewesen sei,
für die Johre lgBZ und lgBB ein Johresgeholt von ieweils ZO.OO0 DM für die
Geschöftsf u h rerin nen o ls o n gemessen o nzuerken nen. Von d iesem Angebot
hotte die Klögerin in iedem Foll Gebrouch mochen müssen, und zwor un-
obhöngig vom Verholten der Beklogten.

Auch die ouf die über 20.000 DM hinousgehenden Bezüge on{ollende
Körperschofts- und Gewerbesteuer ist nicht ols Nochteil zu werten, der ouf
eine fehlerhofte Berotung der Beklogten zurückzuführen ist. Denn die on sich
bestehende Möglichkeit, ein ongemessenes Geholt on die Ehemönner der
Geschöftsführerinnen zu zohlen, schied für die Klögerin ongesichts der dro-
henden Vollstreckungsmoßnohmen der Glöubiger ous. Die Besonderheit des
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Folles ist gerode dorin zu sehen, doß die Klögerin bewußt dovon obgesehen
hot, on die Ehemönner der Geschö{tsfrlhrerinnen ongemessene Vergütun-
gen zu zohlen, deren Anerkennung ols Betriebsousgoben nichts im Weg
gesto nden hatte. Die Zuwendungen on die Geschöftsführerinnen/Gesell-
schofierinnen, die lediglich Unterschriften und ollgemeine Büroorbeiten
leisteten, mußten doher zwongslöufig wenigstens zum überwiegenden Teil
o ls Gewinnousschüttung betrcchtet werden.

c) Allenfolls hatte die Beklogte der Klögerin vorschlogen können, onstelle der
im Folle einer Betriebsprüfung drohenden Bewertung ols verdeckte Gewinn-
ousschüttung von vornherein eine offene Gewinnousschüttung vorzuneh-
men. lndessen fuh* die offene Gewinnousschüttung nicht zwongslöufig zu
einer steuerlichen Besserstellung im Vergleich zur verdeckten Gewinnous-
schüttung. Hier isi zu beochten, doß ouch die ouf die verdeckte Gewi.
o ussch üttu n g erhobene Körperschoftssteuer o uf d ie Ein kom menssteuer des
Anteileigners ongerechnet werden konn und doß die sogenonnte Aus-
schütlungsbelostung in gleicher Höhe sowohl fur die offene ols ouch fur die
verdeckte Gewinnousschüttung herzustellen ist {Jonos, Schodenersctz-
onspruch einer GmbH gegen den steuerlichen Beroter wegen Nichtver-
meid u n g einer verd eckten Gewin no ussch üttu ng, Gm b H R 1987, 233, 2341.

Honororonspruch
- Zeitgebühr
- Einforderborkeit
- Mittelgebuhr
(OLG Düsseldor{, Urt.v. 22.4.1993 -13 U 177/921

Leitsötze {d.Ver{.)'

l. Die Geltendmochung der Zeitgebühr verlongt die Angobe der Gebühren-
vorschrift fur die erledigte Angelegenheit und des $ i3 StBGebV wegen der
Höhe der Vergütung.

2. Unvollstöndige Rechnungen können durch Prozeßvortrog nicht ersetzt
werden.

3. Hot der Sieuerberoter nur die Gebührenvorschrift, nicht ober den moßgeb-
lichen Absotz in der Rechnung erwöhnt, ist dies unschödlich, wenn die erle-
digte Angelegenheit oufgrund einer Erlöuterung in der Rechnung klor und
bestimmt erkennbor ist.
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Aus den Gründen:

Die mit der Gebuhrenrechnung vom 5.12.1989 verlongie Zeitgebühr von
8.299,20 DM für dos,,Abstimmen der Debitoren und Kreditoren" ist, unobhön-
gig vom Streit der Porteien, ob dieseVergütung neben dem Honorcr{ür die Erle-
digung der Buchführungsorbeiten verlongt werden kcnn, schon desholb nicht
einforderbor und klogbor weil die vorgelegte Rechnung nicht den Anforderun-
gen des $ 9 Abs. 2 Steuerberotergebührenvorordnung (StBGebV) entspricht.
Noch dieser Vorschrift sind in der Berechnung des Steuerberoters die Betröge
der einzelnen Gebühren und Auslogen, die Vorschüsse sowie die ongewond-
ten Gebü h renvorsch riften u nd bei Wertg ebü h ren o uch der Geg ensto ndswert
onzugeben. Sinn dieser Spezifizierungspflicht ist es, die Aufgliederung der
Vergütung für den Auftroggeber erkennbor zu mochen {vgl. die omtliche Be-
gründung zu 89 StBGebV obgedruckt in, Eckort/Böttcher; StBGebV 2. Aufl.,
$ 9 vor Anm. 1; Bonner Hondbuch, S 9 STEUGO, Rdn. 9.001). Bei den erledigten
Arbeiten soll es sich, wie der Sochverstöndige in seinem Gutochten vom
25.9.1991 ousgeführt hot, ,,um typischb Leistungen" hondeln, wie sie in $ 33
StBGebV beschrieben sind. Der Steuerberotel der eine Zeitgebühr geltend
mocht, hot ober die für die erledigte Angelegenheit einschlögige Gebühren-
vorschrift - hier $ 33 Abs. Z StBGebV -, dorüber hinous ouch $ l3 StBGebV der
die Höhe der Vergütung regelt, onzugeben (OLG Düsseldorf - lB. Zivilsenot -
G11990,1i3; Senot, Urr.v.l7.lO.l99l - 13 U 5ll91, Bonner Hondbuch, o.o.O., Rdn.
9.320; vgl. ouch' Eckori/Böttcher, o.o.O., $9 Anm. 2.2 ,,Beispiel Zeitgebüh/').
Der Hinweis in der Rechnung, doß die Vergütung unter Anwendung der
StBGebV berechnetworden sei, genügt diesen Anforderungen nicht. Dos Erfor-
dernis des $ 9 Abs. 2 StBGebV ist ouch nicht dodurch erfullt worden, doß die
Klögerin im erstinstonzlichen Schriftsotz vom 17.8.1990 die Vorschrift des $ l3
StBGebV erwöhnt und der Sochverstöndige in seinem Gutochten ouf $ 33
StBGebV hingewiesen hot. Die in eine Rechnung oufzunehmenden Mindest-
ongoben können durch Prozeßvortrog nicht ersetzt werden, do dem Unter-
schriftserfordernis Rechnung getrogen werden muß, durch dos die VerontworF
lichkeit des Steuerberolers für die Richtigkeit seiner Abrechnung in zivilT strof-
und stondesrechtlicher Hinsicht sichergestellt wird (OLG Düsseldorf - lB. Zivil-
senot - Gl1990,ll3,l14; Senct, Urt.v.12.3.1992 - 13 U 171/911.

ii.

Die Rechnung vom 27.10.1988 über 11.029,95 DM genügt hinsichtlich einzelner
Positionen ebenfolls nicht den An{orderungen des $ 9 Abs. 2 StBGebV. Zudem
hotdie Klögerin in einem Follohne nöhere Dorlegung mehr ols dle Mittelgebuhr
geltend gemccht. Die Möngel in derAbrechnung führen dozu, doß lediglich ein
Betrog von6.757,23 DM gefordertwerden kcnn. Der Streit, ob die Pcrteien eine
Einigung uber die Zohlung eines Pouscholhonorors erzielt hoben, bedorf doher
keiner Entscheidung.

L
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l. Die Klögerin verlangt {ür dle ,,Johresobschlußqrbeiten 1987 Bilqnz mit
Gewinn- und Verlustrechnung gem.$ 35 StBGebV" eine2il1}-GebÜhr noch
einem Wertvon 3.533.]11 DM [ob. $. Die Totsoche, doß sie neben dem ein-
schlögigen Porogrophen der StBGebV nicht ouch den in Betrocht kommen-
den Absotz genonnt hot, steht der Einforderborkeit der berechneten Gebühr
nicht entgegen. Erlöutert der Steuerberoter in seiner Rechnung - wie hier -
die erledigte ,Angelegenheit klor und bestimmt, ist es unschödlich, wenn er
neben der Gebührenvorschrift, die mehrere Gebührenfofbestönde enthöh,
nicht ouch den moßgeblichen Absotz erwöhnt {Senot, NJW-RR 1992,1403,
1404 : Gl1992, 360, 362; zustimmend, Scholl, StB 1992, 299; o'4.' OIG
Düsseldorf - lB. Zivilsenot - StB 1990,205: Gl 9l,lB).
Die Klögerin konn für die Abschlußorbeiten iedoch nur die Mittelgebuhr
beonspruchen. Do sie ouf der Bcsis der StBGebV obrechnet, wie sie vor.
dem lnkrofttreten der l. Verordnung zur Anderung der StBGebV oml.7.l9, ,
It 47 oStBGebV) g o lt, steht i h r led ig lich ei ne 20llO-Geb ü h r no ch ei nem Wert
von 3.533.1]] DM zu, olso 5.i61,92 DM (einschließlich Mehrwertsteuer).

Den die Mittelgebühr übersteigenden Honororonspruch konn die Klögerin
dogegen nicht geltend mochen. Sie hötte dorlegen müssen, doß die erledigte
Angelegenheit mehr ols eine durchschnittliche Bedeulung, einen überdurch-
schnittlichen Umfong oder Schwierigkeitsgrod besessen hobe. ln dieser Hin-
sicht tehit ober jeglicher konkreter Sochvortrog.

2. Gegen die Berechnung der Vergütung für die Umsoizsteuer-, Gewerbe-
steuer- und Körperschoftsteuererklörung können formole Einwendungen
nicht erhoben werden. Entsprechendes gilt fur die beonspruchten Post-

und Fernmeldegebühren. Die Klögerin könnte - unobhöngig von dem Vor-
bringen der Beklogten in der Soche - weitere 1.595,31 DM beonspruchen'
Diese Forderung und die bereits erwöhnten 5.161,92 DM sind durch die
Zohlung der Beklogten erfullt.

3. Die berechnete 4/10-Gebühr für die ,,Anloge" zur Körperschoftsteuo,-
erklörung, bei der es sich offensichtlich um die in 824 Abs. I Nr. 4 StBGebV
erwöhnte Erklörung über die Entwicklung des noch $ 30 des Körperschofts-
steuergeset zes zu gliedernden verwendboren Eigenkopitols ho ndelt, ko n n

die Klagerin dogegen nicht beonspruchen. Hinsichtlich dieser Position ge-
nügi die Rechnung vom 27.,11.lgBB wiederum nicht den Anforderungen des
$ 9 Abs. 2 StBGebV. Die Klögerin hct die in Betrccht kommende Gebühren-
vorschrift nichi geno n nt.

4. Schließlich konn die KlAgerin ouch nicht die l0/10-Gebuhr für die Fertigung
eines,Anhongs zum Johresobschluß verlongen. Auch hier hot sie die onge-
wondte Gebührenvorschri{t nicht erwöhnt. Die Froge, ob der ob1.7.l9BB in

Kroft getretene $ 35 Abs.l Nr. I b StBGebV mit Rücksicht ouf die Ubergongs-
regelung in 947c S. I StBGebV überhoupt zur Anwendung kommt, konn
doher dohinstehen.
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Steuerberoterhoftung
- Belehrungspflicht
- Risikosituotionen
- verdeckte Gewin no ussch üttung
(OLG Oldenburg, Urt.v. 24.9.1993 - 6 U 72/931

Leitsötze (d.Verf.l,
'1. Der Steuerberoter hondelt nicht pflichtwidrig, wenn er steuerliche Zweifels-

frogen im Gespröch mit der Finonzverwoltung obzuklören versucht, cuch
wenn mon dort nicht bereil ist, eine verbindliche Zusoge obzugeben.

2. Der Bercter ho ndelt pflichtgemöß, wenn er den Mo ndo nten ouf bestehende
,,Grouzonen" im Bereich von verdeckten Gewinnousschüttungen hinweist,
die Risiken vorAugen fuhrt und dem Mondonten die Entscheidung überloßt.

Zum Sochverholt:

Die Klögerin, die bis Anfong l99l ols T firmierte, verlongt von der Beklogten
Scho denersotz weg en feh lerhofter steuerlicher Berotu n g.

Der Kloge liegt folgender Sochverholt zugrunde,
Die Klögerin, eine Einkoufs- und Verkcufsgesellschoft, vertreibt Torf bzw. Torf-
produkte, die sie überwiegend von den torfverorbeitenden Betrieben ihrer
Gesellschofter bezieht. Entgegen $ 5 Nr.2 des Gesellschoftervertroges wurden
zwischen der Klögerin und den Gesellschoftern keine der Gesellschofterver-
sommlung vorzulegende Liefervertröge obgeschlossen. Stottdessen zohlte die
Klögerin on die Gesellschofter einen Verrechnungspreis, der zu Beginn eines
ieden Kolenderiohres festgelegtwurde. Erwirtschoftete die Klogerin im Verloufe
eines Geschaftsiohres erhebliche Gewinne, erhielten die Gesellschofter ent-
sprechend dem Umfong ihrer Lieferungen nochtrögliche Ausschüttungen, die
von der Klögerin ols,,Bonifizierungen" bezeichnetwurden. Drohten der Klögerin
dogegen om Ende eines Geschöftsiohres Verluste, wurden die Verrechnungs-
preise zu Losten der Gesellschofter geöndert, etwo indem die Zulieferer der
Klögerin ouf bereits gelieferte Produkte Robotte einröumten oder einen Teil der
Forderungen stornierten. Uber die Vornohme der nochtröglichen, teilweise erst
im folgenden Geschöftsiohr erfolgten Gewinnousschüftungen bzw. Ruckbe-
Iostungen entschied ieweils der Aufsichtsrot der Klögerin.

Seit 1926 mußte oufgrund einer geönderten Rechtsprechung des Bundesfinonz-
hofs dovon ousgegongen werden, doß die oufgrund der Bonifizierungsproxis
herbeigeführte Gewinnlosigkeit der Klögerin nicht mehr onerkonnt würde und
die von der Klögerin vorgenommenen Nochousschüttungen kunftig von der
Finonzverwoltung ols steuerpflichtige verdeckte Gewinnousschüttungen ge-
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wertetwerden würden. ln dieserSituotion empfohldie Beklogte, die die Klögerin
seit Johren in Steuerfrogen beriet und insbesondere deren Johresobschlüsse
überprüfte, ein Gespröch mit der Finonzverwoltung zu suchen. Doroufhin fond
om L lO. 1976 eine Unterredung zwischen Vertretern der Finonzverwoltung, dem
zustöndigen Mitorbeiter der Beklogten, 8., und Mitgliedern der Geschöfts-
führung der Klögerin stott. Die Finonzbehörde erteilte zwor keine verbindliche
Zusoge, brochte ober zum Ausdruck, doß sie dos von der Klögerin proktizierte
,,Preisfestsetzungsverfohren" weiterhin tolerieren werdg soweit die Klögerin
wenigstens einen iöhrlichen Gewinn von 0,50/o des Johresumsotzes erwirt-
schofte und versteuere. Demgemöß wurde ouf Bls Anweisung die von der
Klögerin zu zohlende Körperschoftssteuer ouf der Bosis eines Gewinns von
0,50/o des Umsotzes ermittelt.

lm Rohmen einer Betriebsprüfung im Johre l9B3 für die Geschöfrsiohre 1923

bis lg8l beonstondete der zustöndige Prüfer der Finonzbehörde zunöchst c''

Proxis nochtröglicher Bonifizierungen und bewertete sie ols zu versteuernde
verdeckte Gewinnousschüttungen. Noch Hinweis ouf die im Johre 1976 gelrof-
fene Absproche zwischen der Klögerin und der Finonzverwoltung setzte sich
der Scchgebietsleiter der Finonzbehörde über die Bedenken des Prüfers hin-
weg. ln den Johren l9B2 bis l9B4 wurden die Verrechnungspreise nicht noch-
tröglich durch die Klögerin korrigiert.

lm Johre l9B9 fcnd fur die Johre 1985 bis l98Z erneut eine tsetriebsprüfung stott,
in deren Folge die Bonifizierungen definitiv ols verdeckte Gewinnousschüttun-
gen und die Ruckbelostungen ols verdeckte Einnohmen quolifiziert wurden.
Die Klögerin sollte gemöß den Anderungsbescheiden vom 5.,10. und 22-4.1991
für die Geschöftsiohre l9B5 bis lgBZ eine Steuernochzohlung in Höhe von
2.038.226,- DM leisten. Aufgrund eines om 19.4.1991mii der Finonzverwoltung
geführten Vermittlungsgespröchs, bei dem mon sich ouf bestimmte Kriterien bei
der Bewertung der Bonifizierungen ols verdeckte GewinnousschÜttungen
einigte, wurden die Nochzohlungsforderungen fur die Johre l9B5 und 1986 ouf
insgesomt l.O3O.Ol2,- DM ermößigt (Bescheid e v. 17.7.1991lr. Weiiergeht e
Bonifizierungen bzw. Rückforderungen bezüglich der Geschö{tsiohre 1985 bis
ei nsch I ießlich 1987 wu rden n icht meh r beo nstq ndet.

Die Klögerin hot behouptet, die Beklogte, vornehmlich deren Vorstondsmitglied
8., hobb die steuerlichen Risiken, die mit einer Fortführung der Boni{izierungs-
proxis verbunden woren, verkonnt und sie desholb über die entsprechenden
Risiken nicht ou{geklört. B. hobe 1926 lediglich dos Gespröch mit der Finonz-
verwoltung herbeigeführt und donoch erklört, wenn die Klögerin einen iöhr"
lichen Gewinn von O,5o/o des Johresumsotzes erwirtschofte, bestehe keine
Ge{ohr einer nochtröglichen steuerlichen Mehrbelostung. Bis zum Ende der
Berotungstötigkeit der Beklogten hobe B. mehrfoch, U.o. ouf Aufsichtsrots-
sitzungen, seinen Stondpunkt wiederholt, doß Bonifizierungen bzw. Rückbe-
lostungen, wie sie die Klögerin vornehme, steuerlich zulössig seien. Die Klögerin
ist der Ansicht, die Beklogte hobe schuldhoft ihre veriroglichen Berotungs-
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pflichten verletzt und sei desholb zum Schodenersotz verpflichtet. Sie wirft der
Beklogten neben der fehlenden U nterrichtung über die steuerlichen Risiken der
Bonifizierungsproxis ouch vor, die Beklogte hobe es versöumt, ihr eine steuerlich
zulössige und domit sichere Methode der Preisgestoltung oufzuzeigen. Die
Klögerin hct behouptet, eine derortige Methode hobe bestonden und wöre
von ihr bei ordnungsgemößerAufklörung ouch ongewondt worden.

Die Klögerin hot ihren Bruttoschoden mit 2.451.428,- DM bezifferi. Wegen der
Einzelheiten der Berechnung wird ouf die Klogeschrift Bezug genommen.

Die Klögerin behouptet, ouch in den Johren lgBB bis 1990 sei die Bonifizierungs-
proxis fortgesetztworden. Es bestehe desholb die Gefohr, doß ouch für diesen
Zeitroum nochtrö g lich steuerliche Mehrbelostungen o nfo llen werden.

Die Klögerin hot beontrogt,
die Beklogte zu verurteilen, ihr 2.451.428,- DM zzgl.l00/o Zinsen seit dem
16.10.1991 zu zahlen; festzustellen, doß die Beklogte für einen weitergehenden
Schoden der Klögerin oufgrund von verdeckten Gewinnousschüttungen und/
oderverdeckten Einlogen in den Geschoftslohren l9B8 bis i990 ouf Schoden-
ersotz hoftet.

Die Beklogte hoi beontrogt,
die Kloge obzuweisen

Sie bestreitet, die Klögerin nicht hinreichend über die bestehenden Risiken der
Bonifizierungsproxis informiert zu hcben. Sie hot behouptet, bereits im Rohmen
der Unterredung mit der Finonzverwoliung om l. 10. 1976 sei den Vertretern der
Klögerin verdeutlicht worden, doß bei den proktizierten Methoden der Preis-
gestoltung die Gefohr bestehe, doß die nochtrög lichen Bonifizierungen ols ver-
deckte Gewinnousschüttungen eingestuft wurden und domit nochtröglich ver-
steuert werden müßten. ln Kenntnis der nicht verbindlichen Erklörungen der
Finonzverwoltung und des domit weiter bestehenden Risikos nochtröglicher
steuerlicher Belostungen hobe sich die Klögerin dofür entschieden, dievorl9TT
geho nd hobte Bonifizierungsproxis in den Folgeio h ren fortzuf ü hren.

Vorsorglich hot die Beklogte ousgeführt, die Bonifizierungen seien richtiger-
weise nicht ols verdeckte Gewinnousschüttungen onzusehen, do sie ollen
Lieferonten und nicht nur den Gesellschoftern der Klögerin gewöhrt worden
seien. Gegen die Annohme einer verdeckten Gewinnousschüttung spreche
ouch, doß ongesichts der longiöhrigen stillschweigenden Hondhobung der
Preisgestoltung von einer hinreichend bestimmten betrieblichen Ubung ouszu-
gehen sei.

Die Beklogte hot die von der Klögerin vorgenommene Berechnung des
Schodens bestritten und die Ansicht vertreten, dcß ols schodenmindernde
Position die bei den Gesellschoftern eingetretene Vermögensmehrung zu
berücksichtigen sei. Folge mon dem nicht, entfolle ein Schoden iedenfolls
desholb,weil die Klagerin gegen ihre Gesellschofter Rückforderungsonsprüche
hobe. .. .. .
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Aus den Gründen:

Die Berufung ist nicht begründet.

Der Klögerin steht kein Schodenersotzonspruch wegen positiver Verletzung
des Steuerberotervertro ges zu.

Dos Londgericht ist ou{grund der von ihm durchgeführten Beweisoufnohme
zutreffend dovon ousgegongen, doß der Beklogten im Zusommenhong mit der
Fortsetzung der bis 1926 ublichen Bonifizierungsproxis eine schuldhofte Pflicht-
verletzung nicht vorzuwerfen ist. Dos Berufungsvorbringen rechtfertigt keine
ondere Wertung.

Wie die Klögerin nicht bestreitet, setztsie ols Verkoufs- und Veririebsgesellschcft
vornehmlich selbstgewonnenen Torf ihrer Gesellschofter ob. Eine Gewinn-
erzielung bei der Klögerin wor nicht erwünscht, vielmehr sollten die Gewinn^
ouch ous ihrer eigenen Verkoufstötigkeit bei den einzelnen Produzenten un-
Anlieferern reolisiert werden, und zwor in Abhöngigkeit von den ieweiligen
Anlieferungsmengen. Doß die Klögerin ols gewinnlose/verlustfreie Gesellschoft
gefuhrt werden konnte, wurde dodurch erreicht, doß entweder Nochous-
schüttungen odei'Rückbelcstungen erfolgten. Die lnteressenlcge der Klögerin
und ihrer Gesellschofter, Gewinn cus dem Vertrieb der Produkte bei den Gesell-
schoitern zu reolisieren, wurde durch die Anderung der Rechtssprechung, die
a61977 die Gewinn- und Verlustlosigkeitvon Vertriebsgesellschoften nicht mehr
onerkonnte, nicht berührt. Wie die Klögerin selbst ousführt, stond ouch weiter-
hin nicht die Anpossung der Werkverrechnungspreise on die totsöchlichen
Morktpreise im Vorderg rund, sondern die Verteilung liquider Mittel der Klögerin.

Dorouf, doß die von der Klögerin getötigte Bonifizierungsprcxis in Ansehung
der geönderten Rechtsprechung dcs Problem der verdeckten Gewinnous-
schüttungen mit seinen steuerlichen Konsequenzen oufworf, ist die Klögerin von
der Beklogten umgehend hingewiesen worden. Die in erster lnstonz vorge-
schobene Behouptung der Klögerin, sie sei über die steuerlichen Risiken d
von ihr ongewondten Bonifizierungsproxis nicht unterrichtet worden und o.

hobe ein steuerliches Risiko verneint, ist durch die erstinstonzliche Beweisouf-
no h me eind rucksvol I widerlegtworden. Den moßgeblichen Herren der Klögerin
wor bewußt, doß bei Fortführung der bisherigen Art der Gewinnermittlung die
Gefo h r bestc nd, d oß d ie Fi no nzverwc ltu ng verdeckie Gewi n no ussch üttu ng en
onnehmen würde. Der Klögerin wor ouch klor doß der Begriff der verdechen
Gewinnousschüttung viele steuerliche Zweifelsfrogen mit einer Vielzohl unter-
schiedlicher,Auslegungs- und Einordnungsmöglichkeiten oufworf. Wegen der
Einzelheitenwird ouf diezutreffende Beweiswürdigung im cngefochtenen Urteil
Bezug genommen.

Der von der Klögerin erhobene Vorwurf, die Beklogte hobe nur einmolig und
unzureichend oufgeklört, ist unbegründet. Der Zeuge R. hot bestötigt, doß cuch
in den Johren noch l9Z6wiederholt uber dos Problem der Nochousschüttungen
gesprochen worden sei.
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Doß die Beklogte in Abstimmung mit der Klögerin 1976 dos Gespröch mit der
Finonzverwoltung suchte um obzuklören, ob diese weiterhin gegebenenfolls
unter Modifikotionen - bereit sei, die bisherige Gewinnermifilungsproxis zu
tolerieren, ist nicht zu beonstonden. Angesichts der Bekundungen der Zeugen
B. und R., ober ouch des Ergebnisses der Betriebsprüfung 1983 geht der Senot
dovon ous, doß seitens der Finonzverwoltung im Oktober 1976 in Aussicht ge-
stelltworden ist, die bisherige Bonifizierungsproxis zu tolerieren,wenn im Ergeb-
nis ein Gewinn der Klögerin in der Größenordnung von 0,5% des Umsotzes
verblieb,

Die Behouptung der Klögerin, B. hobe cngesichts der mit der Finonzverwoltung
getroffenen ,lereinborung" ein steuerliches Risiko generell verneint, ist durch
die erstinstonzlichen Zeugenoussogen nicht bestötigt worden. Auf die Ausfuh-
rungen des Londgerichts wird verwiesen. Der Senot sieht keine Veronlcssung,
die Zeugen erneut zu vernehmen.

Die Klögerin wußte, doß dos Finonzomt nicht bereit wol eine verbindliche
Zusoge obzugeben und doß desholb ieder4eit die Gefohr bestond, doß bei
zukünftigen Betriebsprüfungen verdeckte Gewinnousschüttungen ongenom-
men werden würden. Dos ergibt sich ous den Ausscgen der Zeugen B. R. und J.

Der Vorwurf, die Beklogte hobe es pflichtwidrig unterlossen, eine bindende
Zusoge der FincnzbehOrde herbeizuführen, entbehrt ieder Grundlcge.

Soweit die Klogerin der Beklogten unter Hinweis ouf den Vermerk des Finonz-
omts O. vom 25.4.1991vorwirft, sie hcbe es pflichtwidrig unterlossen, geeignete
Gegenmoßnohmen zu treffen, um die Annohme verdeckter Gewinnousschüt-
tungen zu vermeiden, und sie hobe keine Alternotivmöglichkeiten oufgezeigt,
dcs gewünschte Ziel ouf steuerlich sicherer Bosis zu erreichen, dringt sie nicht
durch. Mit dem Londgericht geht der Senot dovon ous, doß die von der Beklog-
ten befürwortete Fortsetzung der Bonifizierungsproxis in modifizierter Form
ongesichts des erstrebten Ziels, die Gewinne möglichst ouf die Gesellschofter
und Lieferonten zu verlogern, und ongesichts des Ergebnisses des mit der
Fincnzverwoltung geführten Gespröchs der Beklogten nicht ols Pflichverlet-
zung vorgeworfen werden konn.

Die Klögerin wußte, doß hinsichtlich des Begriffs ,yerdeckte Gewinnousschüt
lung" eine Grouzone bestond. Die Klögerin ist bewußt dos Risiko eingegongen,
doß dos Fincnzomt bei einer zukünftigen Betriebsprüfung die Ncchousschüt-
tungen cls verdeckte Gewinncusschüttungen onsehen würde, mit der Folge,
doß der ermößigte Steuersotz für ordnungsgemöß cusgewiesene Gewinne
nicht zum Zuge kommen würde und erhebliche Steuerforderungen onfollen
würden.

Die in der Beruf ungsbegründung ongesprochene Alternotive, bereits zu Johres-
beginn Liefervertroge mit verbindlichen Preisvereinborungen obzuschließen,
wos d ie Gefo h r verdeckter Gewin no ussch üfi u n g en sicher verm ieden hötte, kc m
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von vornherein nicht in Betrocht, do donn die Gewinne bei der Klögerin und
nicht bei den Gesellschoftern ongefollen wören.

Do die Gewinnsituotion der Klögerin, wie diese nicht besiritten hot, dos gonze
Jahr über von Unwögborkeiten geprögt ist, konnte sich ein verlößlicher Uber-
blick erst om Johresende ergeben. Ohne dos seit Johren ongewondte lnstru-
ment der nochtröglichen Bonifizierungen wor desholb die Zielvorstellung der
Klögerin und ihrer Gesellschofter, die Gewinne ouf die Lieferonten zu verlogern,
nicht zu erreichen.

Der Vorwurf, die Beklogte hötte trotz der Zielvorgobe seitens der Klögerin
ondere Gestoltungsmodelle entwickeln können und müssen, die keine Gefohr
der Steuerschadlichkeit oufweisen, ist unbegründet. Bezeichnenderweise hof
die Klögerin ihrerseits kein konkretes Modell oufzeigen können. lhre Schoden-
berechnung geht von der Situotion der offenen Gewinnousschüttung ous.

Aus dem Vermerk des Finonzomts vom 25.4.1991 konn die Klögerin nichts
zu Losien der Beklogten herleiten. Die Finonzverwoltung hot erkennbor ihre
1976 gemochten Angoben nochtröglich eingeschrönkt, indem sie besondere
Antorderungen oufgestellt hot, unter denen die Bonifizierungen noch ols
Leistungen ouf vertroglicher Grundloge und nicht ols verdeckte Gewinnous-
schüttungen zu werten sind. Dc sich die Bonifizierungsproxis der Klögerin in
den Johren noch der Besprechunq mit der Fincnzverwoltunq nicht qeöndert
hot, ist dovon ouszugehen, doß sich nochtröglich dos der Klögerin bekonnte
und von ihr bewußt übernommene steuerliche Risiko verwirklicht hot.

Die von der Klögerin gestellten Anforderungen loufen dqrouf hinous, doß die
Beklogte ihr zur Erreichung eines zweifelhoften Ziels ouf einem zweifelhoften
Gebiet eine zweifelsfreie Methode ersinnen sollte. Dozu wor die Beklogie, wie
ousgeführt, weder verpflichtet noch in der Loge.

Die Beklogte hotihre Beroterpflichten dodurch erfüllt, doß sie die Klögerin ouf y''"

bestehende Grouzone im Zusommenhong mit der Annohme von verdechsrr
Gewinnousschüttungen hinwies, ihr die Risiken vor Augen führte und ihr die
Entscheidung überließ. lnsbesondere ongesichts der Totsoche, doß die Bonifi-
zierungen noch l9B3 von der Finonzverwoltung toleriert worden sind, bestond
für die Beklogte keine Veronlossung, der Klögerin zu roten, den bisher be-
schrittenen Weg der Gewinnermittlung zu verlossen.
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Steuerberolerhoftung
- fehlerhofte Prozeßführung
- Anfechtung des Schenkungssteuerbescheides
(Honseotisches OLG, Urt.v. ll. 9.1992 - 9 U 196/91- rkr.l

Leitsötze (d.Verf.),

I . Der Steuerberoter konn sich ouf mongelhofte Aufklörung durch dos Finonz-
gericht nur donn berufen, wenn dieses Totsochen oder Beweismifiel oußer
ocht loßt, die sich ihm noch Loge der Dinge und noch dem Ergebnis der
Verhondlungen oufdröngen mußten (Prozeßverontwortung des StB).

2. Die oblektive Bereicherung des Beschenkten konn durch dessen Gegen-
onsprüche gegen den schenker gemindert sein (hier, Ablosung der Finon-
zierung durch Beschenkten begründet Anspruch gegen den Schenker ous
u n g erechtfertigter Bereicheru ng ).

Zum Sochverholt:

Der Klö g er ni m mt d en beklo gten Steuerberoter weg en beho u pteter Verletzu n g
steuerberoterlicher Pflichten und fehlerhofter Vertreiung in einer Steuerrechts-
soche vor dem Finonzomt und dem Finonzgericht in Anspruch.

Die Mutter des Klögers wor ols Mitgesellschofterin zul/12 on der Bouherren-
gemeinschoft beteiligt. Dos Bouherrenmodell wor rnit einem Gesomtvolumen
von DM 14.220.000,- geplont, wovon DM ]3,5 Mio. von der A. Bcnk finonziert
wurden und die Bouherren ols Eigenkopitol DM 720.000,- oufbringen mußten.
Besichert woren die Kredite der Bonk mit Globolgrundschulden in Höhe von
insgesomt DM lZ Mio. (DM 1,4 Mio., DM 12,0 Mio. und DM 3,6 Mio.).

Der Beklogte wor ols Treuhönder und Steuerberoter sowohl der Bouherren-
gemeinschoft ols ouch der einzelnen Gesellschofter tötig. Er schloß in dieser
Funktion die Dorlehensvertröge fur die Bouzwischenfinonzierung zu Losten der
Mutter des Klögers mit der A. Bonk ob. Samtliche Unterlogen betreffend die
Finonzierungsvereinborungen (Dorlehensvertröge, Kontoouszüge und sonstige
Nochweise) befonden sich zu diesem Zr,r,eck bei dem Beklogten. Die Mutter des
Klögers hotte keine Unterlogen in ihrem Besitz. Noch der eidesstottlichen Ver-
sicherung des Beklogten vom 17.11.1989 wurden diese Unterlogen im Rohmen
seiner bü rointernen Anweisung noch dervorgeschriebenen Aufbewc hrungsfrist
vernichtet. Die Endfinonzierung zur Ablösung der Bouzwischenfinonzierung
der Bouherrengemeinschoft erfolgte im Febru or 1976 durch den Kloger. Am
23.2.1976 bestellte er vor dem Notor zugunsten der A. Bonk in zwei Grund-
schulden über eine Summe von insgesomt DM 1.260.000,- und zwor,
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l. mit Generolvollmocht seiner Mutter eine Grundschuld in Höhe von DM
360.000,- on den Miteigentumsonteilen des Grundstücks, dobei heißt es in
der notoriellen Urkunde unter Nr. l:
"Gru ndsch u ld bestel I u n g
Frou A. bzw. künftig Herr B. - nochstehend ols der Eigentümer bezeichnet -
bestellt hiermit on dem in ..'.' und

2. eine Grundschuld in Hohe von DM 900.000,- on seinem GrundstÜck.

Mit notoriellem Vertrog vom 28.12.1976 Übertrug Frcu A. dem Klöger im

Wege vorweggenommener Erbfolge ($2) mit Wirkung vom 30.12.1975
($5) ihren Anteil on dem Bouherrenmodell, bestehend cus l0 Eigentums-
wohnungen mit den dozugehörigen Gorogen sowie ihreml/12 Miteigen-
tumsonteil on einem Loden. ln $ I des notoriellen Vertroges heißt es u. o.'
,,Der vorbezeichnete Grundbesitz ist in Abt. 3 on ersier Rongstelle mit ein^-
Globclgrundschuld von DM 360.000,- zugunsten der A. sowie ferner n',,

Globolgrundschulden über insgesamllT Mio. zugunsten der B. belostet.

Die Löschung der Grundschulden von DM 3.600'000,- und DM 12 Mio' wird
L:^--:+ L^^^+-^^+I ller lrllr L-/vul llrLl9r.
lm übrigen werden die Belostungen von dem Erwerber im Wege der be-
freienden Schuldübernohme übernommen'.'

Der Wert des Obiektes wurde mit DM 800.000,- onqeoeben ($ 6 Nr' l). Er

bosiert ouf der Ertrogswertberechnung, wobei die domcligen Gesomtmiet-
zinseinnohmen von monotlich DM 4.970,- zugrunde gelegi wurden. Die
Mutter des Klögers behielt sich den Nießbrouch vor ($ 3).

Der Beklogte hot den KlAger und seine Mutter sowohl bei den der End-
{inonzierung vorongehenden Vereinborungen, ols ouch bei der Ubertro-
gung des Eigentums durch persönliche Berotung betreut.

Ncch dem Tode der Mutter 1928 erlongie dcs Finonzomt im Rchmen der
Erbschoftssteuererklörung des Klögers Kenntnis von der EigeniumsÜb
trogung und setzte mit Bescheid vom29.3.1982 eine Schenkungssteuer rn

H ö he von DM 46.800,- fesi. Weiter erl ieß d o s Fino nzc mt weg en Erwerb von
Todes wegen am 6.7.1982 einen Erbschoftssteuerbescheid, bei dem es die
f ü r die Vorerwerbe festgesetzten Schen ku ngssteuerbeiröge berücksichtigte.

Gegen diese Bescheide legte der Klöger, vertreten durch den Beklogten,
Einspruch ein.Zur Begründung f ührte er u. o. on, doß er durch den notoriellen
Schen kungsvertro g v.28.12.1976 dieGrundstücksbelcstungen der Schenke-
rin in Höhe von DM 

,l.260.000,- 
übernommen hcbe, wos nicht berÜcksichtigt

worden sei. lm Rohmen des Einspruchsverfohrens hct dos Fincnzcmt K. den
Beklogten ols Steuerberoter des Klögers in derZeitv. 17.2.1983 bis 4. B.l9BB
insgesomt siebenmol oufgefordert, Nochweise fÜr die Übernommenen
Grundstücksbelostungen beizubringen. Mit Einspruchsentscheidung vom
3l.lO.l9B8 ist der Einspruch des Klögers sodcnn ols unbegrÜndet zurÜck-
gewiesen worden.
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Dogegen hot der Klöger, wiederum vertreten durch den Beklogten, form- und
fristgerecht vor dem Schleswig-Holsteinischen Finonzgericht Kloge erhoben
und im wesentlichen vorgetrogen, der Klöger hobe durch die von ihm durchge-
fuh*e Endfinonzierung bis zum Schenkungstoge gegen die Schenkerin einen
Ersotzonspruch gehobt, wirtschoftlich clso die Schulden der Schenkerin über.
nommen. Mit Verfügu n9v.27.2..l989 hqt dos Finonzgericht dorquf dem Beklog-
ten eine Frist bis 2um17.3.1989 gesetzt zur Abgobe folgender Angoben:

,,ol Zur vollstöndigen Angobe der Totsochen, die seiner Ansicht noch bei der
Entscheidung berücksichtigt werden müssen.

b) Zu folgender Ergönzung des bisherigen Totsochenvortrogs:
Welche Schulden der Schenkerin hot der Klöger gemöß $ I letzter Absotz
d es noto riel len Schen ku n g svertro ges vom 28. 12.1976 übernom men ?

c) Hinsichtlich b) zur Vorloge von Urkunden (Vertiöge, Korrespondenz, Belege,
sonstige Schriftstücke) bzw onde rer zur Niederlegung bei Gericht geeigne-
ter Gegenstönde und genouen Bezeichnungen oller sonstigen für die
Entscheidung bedeutsomen Beweismittel (Zeugen mit lodungsföhiger
Anschrift), insbesondere bitte ich die Schulden im einzelnen nochzuweisen
durch Dolehensvertröge. . .'.'

Weiter wurde ouf die Zurückweisung wegen Verspötung hingewiesen bei
Nichteinholtung der Frist.

Der Beklogte übersondte doroufhin dem Gericht u. o. die Grundschuld-
bestellungsurkunde vom 23. 2.1976 (Schreiben v. 15. 3. l9B9). Auf einen Hin-
weis des Klögers, ob dies ousreichend sei (Aktennotizv.l6.3.l9B9), reogierte
er nicht, sondern verwies ouf die Moglichkeitvon Ergönzungen in der münd-
lichen Gerichtsverho nd I u ng.

Dos Gericht hoteinem im Termin om 25.4.1989 gestellten Antrog ouf Frist-
verlöngerung nicht stottgegeben und die Kloge durch Urteil cbgewiesen.
ln den Entscheidungsgründen heißt es',,Denn der Klöger hot ouch im Klcge-
verfohren - wie bereits vorher im Verfohren beim FA - troizAufforderung die
ongeblich von der Schenkerin übernommenen Verbindlichkeiten nicht noch-
gewiesenl'
Die Revision wurde nicht zugelossen, die Entscheidung ist rechtskröftig.

Der Klöger mußte nunmehr DM 46.800,- Schenkungssteuer sowie DM
21.060,- Zinsen und die Kosten für dos Rechtsmittelverfohren in Höhe von
DM1.752,50 zohlen. Hinzu kommt ein Betrog von DM 11.407,-, um den die
festgeseizte Erbscho{tssteuer zu reduzieren gewesen wöre, do die Vor-
erwerbe bei der Festsetzung der Erbschoftssteuer zu berücksichtigen sind.

Diese Betröge, die der Höhe noch unstreitig sind, mocht der Klöger gegen
den Beklogien geltend. Ferner hot er erstinstcnzlich die Feststellung begehrt,
doß der Beklogte keinen Anspruch cuf Honororzohlung hobe. .. . . .

409



Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe 12193

Aus den Gründen:

Dos Londgericht hot zu Recht ousgesprochen, doß der Klöger gegen den
Beklogten einen Anspruch ouf Zohlung von DM B0.B5Z- hot.

Grundloge des von dem Klöger geltend gemochten Schcdenersotzonspruchs
ist die positive Verlrogsverletzung des Steuerberoterverlroges zwischen den
Porteien. Der Beklogte hot den Klöger im Rohmen eines Steuerberotungs-
vertroges oblektiv fehlerhoft im Verfohren vor dem Finonzomt und dem
Schleswig-Holsteinischen Finonzgerichts vertreten, indem er lrolz zohlreicher
Aufforderungen des Finonzomts und {inonzgerichtlicherVerfügung v.27.2.1989
innerholb der gesetzten Frist ohne ousreichende Entschuldigung einen sub-
stontiierten Sochvortrog nicht geleistet und geeignete Beweismittel nicht beige-
brocht hot, obwohl er dozu in der Loge und ouch verpflichtet gewesen wöre.
Der Schenkungssfeuerbescheid hötte ous der moßgeblichen Sicht des Senots c
Regreßgericht bei Vorloge geeigneter Nochweise oder/und Zeugenbenennung
oufgehoben werden müssen lg2\7 LPOI.

l. Zwischen den Pcrteien bestond ein Steuerberotervertrog in Form eines
Geschöftsbesorgungsvertroges mit Dienstvertrogschorokter ($$ 675, 6ll
BGBI. Dos Mondot umfoßte zum einen die steuerliche Berotung in bezug ouf
dieAblösung derZwischenfinonzierung eines l/12-Anteils on der Bouherren-
gemeinschofi cjerMuäer cies Kiögers sowie cien onschiießenden Eigeniums-
erwerb durch den Kloger und zum onderen die Vertretung vor dem Finonz-
omt sowie dem Schleswig-Holsteinischen Finonzgericht wegen des ergon-
genen Schenkungssteuerbescheides v. 29.3.1982. Ein bestimmter Erfolg im
Sinne eines Werkvertroges wor nicht geschuldet.

2. Diesteuerliche Berotu ng des Beklo gi en 197 5 / 76 weist keine entscheidenden
Pflichtverletzungen des Beklogten ou{, wenn dieser ouch nicht die denkbor
zweckmößigste Reihenfolge der steuerlich beochtlichen Vorgönge gewöL '

hoben mog. Ein fehlerhoftes Verholten des Beklogten ist ober im Rohmen
der Vertretung vor Finonzomt und Finonzgericht gegeben. Denn wöre der
Beklo gte spötestens d er Verf ü g u n g d es Fi no nzg erichts vom 27. 2. 1989 in o us-
reichendem Umfong nochgekommen, hötte der Klöger obsiegen müssen,
der Schenkungssteuerbescheid wöre ou{zuheben gewesen, weil eine
Schenkung on den Klöger nicht vorlog.

Gemöß $ Z Abs. I Nr. I Erbschoftssteuergesetz gilt ols Schenkung unter
Lebenden iede freigebige Zuwendung, soweit der Bedochte durch sie ouf
Kosten des Zuwendenden bereichertwird. Eine oblektive Bereicherung mu{)
donoch dos Ergebnis der Zuwendung sein (vgl. BFH DB 1991,2131, wobei
diewirtschoftliche Betrochtungsweise moßgeblich ist. Eine Bereicherung des
Klögers oufgrund der Ubertrogung von Wohnungseigentum im Verkehrs-
wertvon DM 800.000,- durch seine Mutter log ober desholb nichtvor, weil
der Klöger durch die steuerlich zu berücksichtigende Ubernohme der End-
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finonzierung dieser Wohnungen eine Gegenleistung in Höhe von DM
1.015.714,- erbro cht hot.

o ) Mit dem noto riellen Vertro g vom 28. 12.1976 hot die Mutter dem Klöger ihren
Anteil on der Bouherrengemeinscho{t im zwischen den Porteien unstreitigen
Verkehrswert von DM 800.000,- übertrogen und domit ihre Leistung
erbrocht.

Moßgebender Zeitpunkt der Schenkung ist dobei die Ausfuhrung des Ver-
sprechens gemöß $ 9 Abs. I Nr. 2 Erbschoftssteuergesetz (vgl. Kopp Rn.7l zv
$ 9 Erbscho{tssteuergesetz). Als ousgeführt gilt bei Grundstücksschenkungen
eine Schenkung schon donn, wenn der Beschenkie eine gesicherte Rechts-
position dod urch erlo ngt hot, doß o lle f ür die Rechtsö nderung erforderlichen
Erklörungen in gehöriger Form obgegeben worden sind und der Bedochte
in der Loge ist, die Rechtsönderung herbeizuführen (vgl. Kopp Rn. 7l zu 99
Erbschoftsteuerg esetz). Dos wo r m it Beurku nd u n g des Schen ku n gsvertro g es
om 28.12.1976 der Foll. Dieser Tog ist der moßgebliche Zeitpunkt für die
Ausführung des Versprechens und nicht der im Vertrog genonnte Verrech-
nungstog (30. 12. i9Z5) und ouch nicht der für den zivilrechtlichen Eigentums-
wechselgemöß $ BZ3 BGB moflgeblicheTog der Eintrogung im Grundbuch
t9.6.1977t.

b) Der Klöger hot ober Gegenleistungen in einer die Schenkung übersteigenden
Höhe erbrocht, die steuerlich zu berücksichtigen sind. Steuerlich zu berück-
sichtigen sind Gegenleistungen donn, wenn sie in unmittelborem inneren
Zusommenhong mit der Zuwendung stehen (BFH Bundessteuerblott ll1969,
173;Troll Rn.35 zu $ Z Erbschoftsteuergesetz) und zeitlich entwedervor (BFH

Bundessteuerblott ll 1969,173; Hessisches FG EFG 1989,643l,oder mit der
Zuwendung ols moßgeblichem Zeitpunkt des Entstehens der Steuerpflicht
gemöß $ 9 Abs. I Nr. 2 Erbschoftsteuergesetz erfolg sind. Dem Beklogten
ist zuzugeben, doß die Ubernohme der dinglichen Belostungen der Schen-
kerin durch den Klöger im Vertrog vom 28.12.1976 ols solche keine Gegen-
leistung des Klögers dorstellte, weil in diesem Zeitpunkt Frou A. nur noch mit
den Wohnungen für die Verbindlichkeiten hoftete, wöhrend der Klöger
selbst oufgrund der Umschuldung im Februor 19Z6 schon persönlicher
Schuldner wor. Außch der Niel)brouch zugunsten der Mutter des Klögers
stellt nur eine den Erwerb nicht mindernde Nutzungslost dor und wird
gemöß $ 25 Abs. I Erbschoftsteuergesetz bei der Besteuerung nicht be-
rücksichtigt (vgl. z. B. Kopp Rn. 6 zu $ Z Erbschoftssteuergesetz).

Die ob[ehive Bereicherung eines Beschenhen konn iedoch ouch durch
Gegenonsprüche des Beschenkten gegen den Schenker geminderf sein (vgl.
z. B. Kop Rn. 6 zu $ Z Erbschoftssteuergesetzl. Die Beurteilung, inwieweit
derortige Ansprüche vorliegen, richtet sich ouch im Steuerrecht ncch dem
Zivilrecht (vgl. BFH Bundessteuerblott ll 1985,73; Hessisches Fincnzgericht
EFG l98? 643). Entscheidend ist dobei, doß der Anspruch des Beschenkten
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in unmittelborem inneren Zusommenhong mit der Zuwendung stehl (vgl. BFH

Bundessteuerbloit ll 1969,173; Troll Rn. 35 zu $ Z Erbschoftssteuergeseiz). Einen
solchen Zusommenhong mit der Folge, doß ein einheitliches entgeltliches
Geschaft onzunehmen ist, hoi der BFH (Bundessteuerblcti 111969,1731 z.B. in

seinem Beschluß v.12.12.1968 festgestellt, der in der mündlichen Verhondlung
vor dem Senot mit den Porteien erörtert worden ist. Eine Frou hotte ihrem Ehe-
monn ein Grundstück,,geschenkti kurz nochdem der Monn die hohen ouf dem
Grundstück lcstenden Hypotheken obgelöst hotte. Beide Geschöfte sind noch
der Beurteilung des BFH schon noch dem ersten Anschein voneinonder obhön-
gig gewesen.Wöhrend in dem Foll des BFH beide Geschöfte in einem Zeitroum
von gut4 Monoten zwischen der ersten Ablösung und dem Schenkungsvertrog
getötigt worden sind, hot dos Hessische Finonzgericht (EFG l9B? 643) einen
Gegencnspruch ouch noch noch einem Zeitoblouf von 20 Johren ongenom-
men. Moßgeblich seidie Feststellung, doß die Gegenonsprüche nichtvon vorn-
herein ousgeschlossen sein sollten und die Forderung nicht erlbschen oder ver-

iöhrt ist. Bei gesetzlichen Ansprüchen des Beschenkten gegen den Schenker sei
nicht erforderlich, doß die Gegenonsprüche ousdrücklich gegen den Schenker
^^l+^^! ^^*^^L+.^,^.1^^ ^r^l ,,^l ,.J^" R^^^l^^^l+^ l,^^L"^+^. \^/i..^^ ,,m c^in^
99il9t tu ggt nuLt il vvvtuErIJItu urru ugt ugJlrrsrrNru NvrrNrur9r vvrJJUrrurrr Jvrrv

Ansprüche hot, denn die Ansprüche entstönden kroft Gesetzes.

DieBouherrengemeinschoft,onderdieMutterdesKlögers nnl/l2beteiligtwcr,
hct,te per' 31.12.1975 gegenüber der" Bcnk Verbindlichkeiten in Höhe von DII
28l.l0?50 und DM 11.970.146,40 sowie ein Guthoben von DM2.291,97. Dies ist
der Soldenbenochrichtigung der Bonk on die Bouherrengemeinschoft zu ent-
nehmen. Dorous errechnet sich ein Soll-Soldo zu Losten der Mutter des Klögers
in Höhe von DM 1.020.749,48.

Aus der Anloge ist ersichtlich, doß der Klöger om 
,l5. 

2.1976 für den Bouherren-
onteil einen Kopitclbedorf von DM 1.050.916,90 tDM 1.115.200,- und DM
84.000,- und Zinsen obzüglich Eigenmifiel) veronschlogt hot. Dies deckt sich
onnöhernd - ein Unsicherheitsfoktor ist die Zinsbelostung - mit dem ous de,
Soldenbenochrichtigung ermittelten Anteil. Der ursprüngliche Klögervortrog
ging von einer Schuldübernohme in Höhe der mit den notoriellen Verirögen
vom 23. 2.l976zugunsien dervom Klöger bestellten Grundschulden von insge-
somt DM 

,l.260.000,- 
ous. Dieser Betrog ist selbst bei einer Reduzierung um DM

90.000,-, die Finonzierung wurde um diesen Betrcg höherongelegt, um weitere
Boukosten obzudecken {Aktennotiz vom 16.3.1989), deutlich hoher ols DM
1.020.749,48. Der ursprüngliche Klögervortrog mag vor dem Hintergrund zu
sehen sein, doß in dieser Höhe und in den Zeitroum,,possende" Grundschuld-
bestellungsurkunden existierten. Letztlich kommt es ober ouf geringe Abwei-
chungen der Betröge nicht on, weil seitens der Mutter des Klögers unstreitig nur
eine Leistung in Höhe von DM 800.000,- erbrocht wurde und ohnehin nur
insoweit eine Gegenleistung des Klögers vorliegen muß. lm übrigen hot ouch
der Beklogte, der sowohl Treuhönder der Bouherrengemeinschoft ols ouch
Steuerberoter des Klögers und seiner Mutter wor, eine persönliche Hoftung
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des Klögers in Höhe von DM 1.260.000,- vorgetrogen. Der Klöger hoi ouch
nochgewiesen, doß er die Zwischenfinonzierung der Bouherrengemeinschoft
durch die Ubernohme der End{inonzierung in Höhe eines Anteils vonl/12obge-
löst hot.

Der Klöger hct nömlich von seinem Konto bei der H. Sporkosse, mitWertstellung
vom 30.3.1976 DM 240.000,- und DM15.479,06 sowie nrit Wertstellung vom
14.5.1976 DM 20.000,- on die Bouherrengemeinschoft überwiesen. Der Betrog
von DM 310.000,- ist von der B. Hypotheken- und Wechselbonk finonziert und
durch die Grundschuld in HOhe von DA,Ä 900.000,- eingetrogen ouf dem
Grundstück besichert worden. Die Bonk hot dorüber hinous onnöhernd DM
360.000,- on die Bcuherrengemeinschoft überwiesen, wie ous der Auszoh-
lungsobrechnung v. 6.4.1976 hervorgeht. ln dieserAbrechnung wird der Klöger
ols Dorlehensnehmer bezeichnet. Zugunsten der Bonk wurde om 23.2.1976
eine Grundschuld cn dem Obiekt eingetrogen und gleichtögig erfolgte die
Grundschuld bestel lung.

Ferner hot die Bonk mitSchreiben v.24.9.1976 dem Klöger und seiner Mutter mit-
geteilt, doß sie DM 330.235,- unter Wertstellun g1.6.1976 zur cnteiligen Rück-
führung des Globolkredites der Bouherrengemeinschoft übertrogen hcbe.
Zwor wurde die Mutter des Klögers mit ongeschrieben, iedoch wurde der
Klöger unter L genonnt und ihm sollte die Mitteilung zugehen. Weiter ist der
Klöger seit der Eigentumsübertrogung Sicherungsgeber, denn zugunsten der
Bonk ist in Abt. 3 Nr. I eine Grundschuld in Höhe von DM 1,4 Mio. eingetrogen.
Der Senot ist domit dovon überzeugt, doß der Klöger in Ablösung der Ver.
bindlichkeiten der Mutter eine finonzielle Leistung in Höhe von insgesomt DM
1.015.714,- erbrocht hot. Den inneren Zusommenhong zwischen der Leistung
der Mutter und der Gegenleistung des Klögers lölJt schon die Grundschuld-
bestellungsurkunde v.23.2.1976 zugvnslen der Bonk über einen Betrog von
DM 360.000,- erkennen, denn der Klögerwird unter Nr.lols kunftiger Eigentü-
mer mit oufgefuhrt. Ferner zeigt dies, doß der Klöger nicht ouf Gegeno nsprüche
verzichtet hot.

Zivilrechtlich ist die Ubernohme der End{inonzierung durch den Klögerwie folgt
einzuordnent
Eine Schenkung gemöß $ 516 BGB des Klögers on seine Mufler ist nicht onzu-
nehmen, weil eine Einigung über die Unentgeltlichkeit der Zuwendung fehlt.
Der Klöger hotte keinen Bereicherungswillen, seiner Endfinonzierung gingen
ersichtlich Gespröche über die Ubertrogung des Wohnungseigentums durch
seine Mutter on ihn vorous. Dies wird durch seine Bezeichnung ols künftiger
Eigentümer in der Schuldurkunde durchous deutlich.

Der Klöger hot durch die Ablösung der Endfinonzierung vielmehr einen An-
spruch ous ungerechtfertigter Bereicherung gemöß $ 812 Abs. I Sotz I l. Altern.
BGB erworben. Die Mutter des Klögers hct durch die dorgelegten Leistungen
des Klögers die Befreiung von den Verbindlichkeiten gegenüber der Bouherren-
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gemeinschoft erlongt. Die Leistung des Klögers ist ouch ohne Rechtsgrund
erfolgt, weil eine gültige Kousolvereinborung fehlte. Ein Schenkungsverspre-
chen, wie es der Klögervorgetrogen hoi in bezug ouf die Wohnungen konn
zwor ols Kousolvereinborung ouch bei einer gemischten Schenkung onge-
nommen werden. Allerdings wor ein Schenkungsversprechen der Mutter
mongels notorieller Beurkundung zunöchst formungültig t$5lB BGB). Auch
ein wirksomer Grundstückskoufvertrog in notorieller Form gemöfl $ 313 Sotz I

BGB log nichtvor. Auf die Moglichkeit der Heilung gemöß $ 313 Sotz 2 BGB
konn nicht obgestellt werden, do ein Gegenonspruch des Klögers bis zum
Abschluß des notoriellen Vertroges v. 28.12.1976 zu prüfen ist. Der Klöger
hotte demnoch bis 2um28.12.1976 einen Anspruch gegen seine Mutter ge-
möß $ Bl2 Abs. I Sotz I l. Altern. BGB ouf Zohlung von DM 1.015.714,-.

Trotz des Zeitroumes von etwo '10 Monqten zwischen der Ablösung der Ver'
bindlichkeiten der Mutter durch den Klöger und der Beurkundung der
Schenkung der Wohnungen konn es noch Auffossung des Senols nicht ernst-
lich zweifelhoft sein, doß beide Geschöfte im inneren Zusommenhong
stonden und wechselseitig voneinonder obhöngig sein sollten. Jede ondere
Annohme wöre ongesichts der ongefochtenen wirtschoftlichen Größen-
ordnungen unverstöndlich und fernliegend. Zudem weist der Hinweis ouf
den Klöger ols kunftigen Eigentümer in der Schuldurkunde deutlich ouf den
inneren Tusc nnnnenhcng hin.

Der Klöger ist oufgrund des Gegenonspruchs durch die Leistung seiner
Mutter in Höhe von DM 800.000,- nicht bereichert. Eine Schenkung noch
$ Z Abs. I Nr. I Erbschoftssteuergesetz ist nicht onzunehmen, die Festsetzung
der Schenkungssteuer ist zu Unrecht erfolgt.

3. Der Beklogte hot seine P{lichten ols Steuerberoter obiektiv verletzt, indem er
es unterließ, die unter Ziff. 2 dorgestellten Zusommenhönge im Verfohren vor
dem Finonzomt und dem Schleswig-Holsteinischen Finonzgericht substor
tiieri vorzutrogen und unter Beweis zu stellen. Obwohl grundsötzlich dos
Finonzomt die Beweislostfür dos Vorliegen derVoroussetzungen trifft, on die
dos Gesetz die Steuerpflicht knüpft und dos Finonzomt in gewissen Grenzen
ouch zur Sochou{klörung verpflichtet ist, hotte der Klöger die Beweislost hin-
sichtlich der Endfinonzierung wegen des oblektiven Geschehensobloufes,
derfür einefreigebige Zuwendung durch seine Mutter sproch (vgl. dozu BFH

Bundessteuerblott ll 1980, 402, 404; froll Rn. R 90 zu t7 Erbschoftssteuer'
gesetz, Kopp Rn. 46 zu 9 Z Erbscho{tssteuergesetz}. ln dem notoriellen Ver-
trog v. 28.12.1976wor nömlich unter $ 2 festgeholten worden, doß die Uber-
trogung im Wege vorweggenommener Erbfolge erfolgen solle.

Der Beklogte ols Steuerberoter schuldet dem Mondonten grundsötzlich
sochkundige Dienstleistungen. lm Rohmen einer Prozeßvertretung ist er noch
der stöndigen Rechtsprechung des BGH, der der Senot folgt, verpflichtet,
den sichersten Weg zu gehen und insofern fristwohrertd einen umfossenden
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Sochvortrog zu leisten und geeignete Beweismittel onzubieten (vgl. BGH
WM 1983,203r BGH G\92,249: NJW 1992,11695 f.). Desholb hötte der
Beklogte ouf die Verfügung des Finonzgerichts v.27.2.198? do die Dor-
lehensvertröge und ondere Unterlogen vernichtet woren, Zeugen zum
Beweis der Ubernohme der Verbindlichkeiten der Mufier benennen können
und müssen. Allein ous der Vorloge der Grundschuldbestellungsurkunden
v.23.2.1976 in Höhe von insgesomi DM 1.260.000,- ist nicht ersichtlich,
doß diese Bestellungen oufgrund der Ablösung von Verbindlichkeiten der
Schen kerin erforderlich woren.

Der Beklogte konn sich nicht ouf mongelnde Aufklörung durch dos Finonz-
gericht berufen. Auch die Porteien hoben im Finonzgerichtsprozeß eine
wesentliche Verontwortung für den Prozeß. Dos Gericht konn dorouf ver-
trouen, doß ein fochkundig berotener Klöger olles tut, um den Sochverholt
durch Totsochenvortrog und Beweisontrifi'e der Klörung zuzuführen (vgl. z. B.

BFH Bundessteuerblott 111975,119 {.). Mongelnde Sochoufklörung liegt nur
vor, wenn dos GerichtTotsochen oder Beweismittel oußer ocht lo1)t, die sich
ihm noch Loge der Dinge und noch dem Ergebnis derVerhondlungen ouf-
dröngen mußten. Hierfür gibt es im vorliegenden Foll keinen Anholtspunkt.

Dos Unterlossen des Beklogten, im Rohmen der gesetzten Frist geeignete
Nochweise hinsichtlich der übernommenen Verbindlichkeiten des Klögers
beizubringen, wor ouch ursöchlich fur den Schoden des Klögers.

4. Der Beklogte hot ouch schuldhoft, nömlich fohrlössig, gehondelt, indem er
den nötigen Sochvortrog und Beweisontritt unterließ. Er wußtg doß der
Klöger ouf seine Fcchkenntnisse ouf dem Gebiet des Steuerrechts vertroute.
Der Klöger hot ihm die Entscheidung über die notwendigen Prozeßhondlun-
gen überlossen, wie sich ous derAktennolizv.l6.3. l9B9 ergibt. Der Beklogte
schuldete dem Kloger dos Moß on Umsicht und Sorgfolt, dos noch dem
Urteil der Berufsgruppe durchschnittlich von einem Angehörigen erwortet
werden konn (vgl. BGH NJW 1972,150,151; MüKo - Honou, E276Rn.7B,B2l.
Do bereits die Totigkeit des Steuerberoters gemöß $52 Abs. I Steuerbero-
tungsgesetz von der Pflicht zur uncbhöngigen, eigenverontwortlichen
gewissenhoften Arbeitsweise geprögtwird, indiziert ein obiehiv fehlerhoftes
Verholten, wie es der Beklogte hier gezeigt hot, sein Verschulden (vgl. BGH
Gl 86, 23 : WM 1986, 675,6761. Der Beklogte hot sich insoweit durch sein
Vorbringen nicht entschuldigt. Die Auffossung des Beklogten, der Klöger
hötte den Prozeß i n iedem Fo I I verl ieren m üssen, ist - wie d o rgelegt - rechtl ich
nicht zutreffend und steht dorüber hinous im Widerspruch zu dem Verholien
des Beklogten im Rechtsmitielverfohren. Er hot in seiner Klogebegründung
v.28.l2.l9BB die steuerrechtliche Ansicht dieses Gerichis ebenfolls vertreten
und hötte bei Zweifeln on der Erfolgsoussicht einer Kloge vor dem Finonz-
gericht den Klöger dorüber belehren müssen, eine Belehrung ist ober nicht
vorgetrogen worden.
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Ein hoftungsminderndes Mitverschulden des Klögers im Sinne des g 254 BGB
ist nicht ersichtlich. Er mußte iedenfolls nicht mehr tun, ols er mit seiner Akten-
notiz v. 16.3.1989 geion hot.

5. Durch die Pflichtverletzung des Beklogten ist dem Klöger ein Schoden in
Höhe von DM Bl.0l?50 entstonden, der sich wie folgt zusommensetzt:

Schenkungssteuer DM 46.800,--
oufgeloufene Zinsen DM 21.060,--
Kosten des Rechtsmittelverfchrens DM l'752,50
erhöhte Erbschoftssteuer gemöß Anloge DM 1l .407,--

DM 81 .01 9,50.

Hiervon mocht der Klöger DM 80.852- geltend, die ihm dos Londgericht
zutreffend zugesprochen hct.

Steuerhinterziehung
- Besonders schwerer Fcrll

- Hinterziehung von Umsotzsteuer und Körperschoftsteuer
- Verdeckte Gewin no usschüttu ng
(BGH, Beschl.v. 13..l.1992 - 5 StR466/92 - wistro 1993, 109)

Leilsqtz:

Zu den notwendigen totrichterlichen Feststellungen bei einer Verurteilung
wegen Hinterziehung von Körperschoftsteuer.

Aus den Gründen:

Dos Londgericht hot den Angeklogten wegen Steuerhinterziehung in vier Föllen
(Umsotzsteuer 1986 bis l9BB, Körperschoftsteuer 1986, Gewerbesteuer 1986,

Einkommensteuer 1986) unter Einbeziehung einer Vorverurteilung zu einer
Gesomtfreiheitsstrofe von vier Johren verurteilt. Mit der Revision beonstondet
der Angeklogte die Verletzung sochlichen Rechts. Dos Rechtsmittel hot über'
wiegend Erfolg.

l. Soweit dos Londgericht den Angeklogten wegen (fortgesetzter) Umsotz-
steuerhinterziehung in den Johren l986 bis lgBB verurteilt hot, lößt der Schuld-
spruch keine durchgreifendne Rechtsfehler zum Nochteil des Angeklogten
erkennen. Die Einzelstrofe hot iedoch keinen Bestond.
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1 . Entgegen der Auffossung der Revision trogen die vom Londgericht getroffe-
nen Feststellungen den Schuldspruch wegen U msotzsteuerhinterziehung.
Der Angeklogte ist gestöndig, in den Johren 1986 bis l98B ols Geschöfts-
führer der E GmbH für erbrochte Dochdeckerorbeiten über die in Rechnung
g estel lten u nd ord n u n gsg emöß verbuchten Betrö g e h ino us Meh rei n no h men
ohne Rechnungslegung erzielt zu hoben, die keinen Eingong in die Buch-
führung der Firmo {onden. Diese Umsötze wurden in den Umsotzsteuer-
erklörungen der GmbH verschwiegen. Dos der Schötzung des Londgerichts
zugrundeliegende,,ZohlenwerJC' hot der,Angeklogte noch Erörterung in der
Houptverhondlung ols zutreffend onerkonnt. Bei dieser Sochloge ist es ous-
reichend, wenn der Totrichter die Schötzungsgrundlogen, die Schötzungs-
methode, die hier in einer einfochen Hochrechnung bestond, und die dorous
folgenden Mehreinnohmen ergebnishoft mitteilt (vgl. BGHR AO $ 320 Abs. I
Berechnungsdorstellung 3 und 5).

2. Allerdings hot dos Londgericht einen zu hohen Schuldumfqng o ngenom men,
indem es von den festgestellten Mehrumsötzen ols Bemessungsgrundloge
fur die Umsolzsleuer ousgegongen ist. Bemessungsgrundloge für die
Umsotzsteuer ist noch $ l0 Abs. I Sotz 2 USIG dos Entgelt für die erbrochte
Leistung obzüglich der Umsotzsteuer. Dos Londgericht hotverkonnt, doß die
Hondhobung des Angeklogten, den zusötzlichen Werklohn ieweils ohne
Rechnung zu vereinnohmen, zur Folge hot, doß dieser so vereinnohmte
Betrog den gesomten Werklohn cls Bruttobetrog dorstellt, in dem die
Umsotzsteuer ols unselbstöndiger Teil entholten ist. Aus den vereinnohmfen
Mehrumsötzen ist die Umsoizsteuer doher herouszurechnen (vgl. BGHR
UStG l9B0 $ l0 Berechnungsgrundlogen 11. Auf der Grundloge eines Brutto-
sieuersctze s v on 12,28 0/o berech net sich d ie h i nterzog ene U msotzsteuer o uf
insgescmt rund 401.000 DM, so doß sich der Schuldumfong um 56.000 DM
(l/9) vermindert. Der Senot konn nicht ousschließen, doß sich der zu große
Schuldumfong zum Nochteil des Angeklogten ouf die HOhe derverhöngten
Ei nzelstrofe o usgewirkt hot.

ll. Soweit dos Londgericht den Angeklogten wegen Körperschoft-, Gewerbe-
und Einkommensteuerhinlerziehung verurteilt hot, trogen die Feststellungen
den ieweiligen Schuldspruch nicht.

l. Dos Londgericht behondelt die dem Angeklogten noch seinen unwider-
legten Angcben l986 ous den unverbuchten Mehreinnnohmen zugeflosse-
nen 240.000,- DM ols eine verdeche Gewinnousschüttung, die dem
Gewin n d er Gm b H hinzuzu rech nen ist. Eine verdeckte Gewi n no ussch üttu ng
mit der möglichen Folge einer körperschoftsteuerouslösenden Gewinn-
erhöhung liegt vor, wenn den Gesellschoftern oder diesen nohestehenden
Personen oußerholb der gesellschoftsrechtlichen Gewinnverteilung ein un-
ongemessener Vorteil zugewendet wird und dies mit Billigung der Gesell-
schofter geschieht (vgl. BFH BSIBI l99l ll S. 484, BGHR AO $ 320 Abs. I

417



Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe 12193

Verkürzungsbetrog 2, BGHR KSIG1977 $ B verdeckte Gewinnousschüttung
lbis4). Dozuverhöltsich dos Urteilledoch nicht.ln den Urteilsgründen heißt
es lediglich, doß der Angeklogte l9B2 ols Geschaftsfuhrer der Firmo des R

fungieren sollte, 1982 die Firmo F GmbH ols Gewerbebetrieb onmeldete,
diese Firmo noch zwischenzeitlicher Abmeldun g 1984 erneut ongemeldet
wurde, derAngeklogieweiterhin Geschöftsführerwor und die E GmbH vom
Angeklogten geschöftsführend betrieben wurde. Ob der Angeklogte Über-
houpt zu den Personen gehörte, denen eine verdeche Gewinnousschüttung
zugewendet werden konn, und ob die Verteilung der unverbuchten Mehrein-
nohmen mit dem Einverstöndnis möglicherweise vorhondener weiterer
Gesellschofter erfolgte, lößt sich den U*eilsgründen nicht entnehmen. Der
Senot konn die fehlenden Feststellungen nicht ous dem Akteninholt ergön-
zen. Noch den bisherigen Feststellungen bleibt die Moglichkeit offen, doß
dem Angeklogten diese 240.000,- DM ols Provisionen zugeflossen seir

können, wie es dos Londgericht hinsichtlich der onderen Beteiligten on-
nimmt.ln diesem Foll könnten Betriebsousgoben vorliegen, die nichtzu einer
Gewinnerhöhung bei der GmbH führen. Es besteht ober ouch die Mög-
lichkeit, doß der Angeklogte diesen Betrog durch Untreuehondlungen unter
Mißbrouch seiner Geschöfts{ührerstellung erlongt hot. ln diesem Foll lögen
nicht einmol entsprechende Betriebseinnohmen vor, wenn dies unter Um-
gehung der Gesellschoft erfolgte.

Dies olles bedorf weiterer Aufklörung und ergönzender Feststellungen,
wobei der Senot zur Berechnung der Körperschoitsteuer vorsorglich ouf
BGHRAO $ 3ZOAbs.lVerkürzungsbeirog 2, BGHR KS!G1977 5 B verdeckte
Gewinnousschüttung I bis 4 hinweist.

2. Die unzureichenden Festsiellungen zu den Voroussetzungen einer verdeck-
ten Gewinnousschüttung wirken sich ouch ouf den ieweiligen Schuldspruch
zur Gewerbesteuer- und Einkommensteuerhinterziehung ous.

Liegt keine verdeckte Gewinnousschüttung voI so kommt ouch eine Erhöhung
des Gewinns ous Gewerbebetrieb nicht in Betrocht. Dos Londgerichi hot
bei der Ermittlung der hinterzogenen Gewerbesteuer ferner nicht bedocht,
doß nicht nur die zusötzlich geschuldeie Gewerbesteuer gewinnmindernd
zu berü cksichtigen ist, sond ern o uch d ie verkü rzte U msotzsteuer sich gewi n n-

mindernd bei der GmbH ouswirkt (vgl. BGHR KSIG S 8 Ermiitlung 1).

Für die Einkommensteuer konn nicht sicher festgestellt werden, ob der Tuflu$
der 240.000,- DM ü berho u pt ei ne steuerbo re Verm ög ensm eh ru n g do rstel lt,

solonge die Feststellungen die Moglichkeit offenlossen, doß derAngeklogte
diesen Betrog durch Untreuehondlungen ols Geschöftsführer erlongt hoben
konn. Derortige Einnohmen follen unter keine der Einkunftsorten des $ 2 Abs. I

ESIG (BGHR ESIG S 2 Einkunfte l, BGHR AO $ 320 I Steuerverkürzvng 2;
Schmidt/Drenseck, ESIG ll. Aufl. $ 22 Anm.3l). Doß dos Londgericht die
Höhe der Einkommensteuerverkürzung zudem {olsch bestimmt hot, weil es
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von der totsochlich geschuldeten Ein kommensteuer nicht die o uf dos ord nungs-
gemöß erklörte Einkommen entfollende Einkommensteuer obgezogen hot,
bemerkt der Senot om Ronde.

lll. Für die neue Houptverhondlung weist der Senot zur Froge der Strofrohmen-
wohl noch ouf folgendes hin,

Für dos Merkmol der Steuerverkürzung in großem Ausmoß noch $ 320 Abs. 3
Nr. I AO gibt es weder eine lediglich on der Höhe des Verkürzungsbetroges
orientierte Grenze, bei deren U bersch reiten regel mößig dos Vorliegen eines
besonders schweren Folles zu beiohen ist, noch liegen die hier vom Lond-
gericht festgestel lten U msotzsteuer- und Einkom mensteuerhinterziehu ng en
noch Höhe, Totdouer und sonstigen Begleitumstönden in einem Bereich,
in dem ohne weiteres von einer Steuerverkürzung in großem Ausmoß ous
grobem Eigennutz ouszugehen ist. Dos Vorliegen eines besonders schweren
Folles im Sinnevon $ 3ZOAbs.3 Nr.lAO istvielmehrin einer Gesomtbetroch-
tung unfer Berücksichtigung oller Umstönde zu beurteilen, wobei dem
Umfong der Steuerverkürzung ie noch den Umsfönden des Einzelfolls indi-
zielle Bedeutung für die grobe Eigennüfzigkeit zukommen konn (vgl. BGHR
AO S 320 Abs. 3 Nr. I Eigennutz 3).

Honororonspruch
- Rohmensoiz
- Veriöhrung
- Abschlußvororbeiten
(O LG Düsseldorf, U rt. v. 25. 3.1993 - 13 U 134 /921

Leitsötze (d.Verf.),

l. Zvr Substontiierungslost des Steuerberoters im Hinblick ouf die Wohl des
Ro hmensotzes bei der Buchf ührungsgebühr.

2. DieVergütung von Buchführungsorbeiten wird erst im Folgeiohr{allig, do sie
sich gem. $ 33 Abs. 6 StBGebV noch dem Johresumsotz richtet. A. A. OLG
Korlsruhe StB 1990, 312; OLG Düsseldorf - lB. Zivilsenot - Gl 1990,117l,.

3. Post- und Fern meldegebüh ren gem. $ 16 StBGebV kön nen f ür ieden Buchungs-
monot verlongt werden.

4. Honoror fur Abschlußvororbeiten ($ 35 StBGebV) können nur verlongt
werden, wenn die Buchführung nicht von dem mit den Abschlußorbeiten
beo uftro gten Steuerberoter erstel lt wurde.
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l. Dem Klöger steht für die in den Jchren 1988 bis l99O erledigten Buch-
f ü h ru n g so rbeiten eine Verg üiu n g von I B.lBB,02 DM zu. N o chdem d os Lo nd-
gericht bereits 16.929 DM zuerkonnt hot, konn er noch 1.25?02DM beon-
spruchen.

o) Die in der Rechnung vom 15..l.l99l entholtene Position,,Buchführung 1988"
weist bereits einen Fehler hinsichtlich des Berechnungszeitroums ouf.
Obgleich der Klöger diesen zutreffend mit sieben Monoten ongibt, hot
er die Gebühr dennoch f ür dos gonze Johr berechnet 1492,80 DM x 12 :
5.913,60 DM). Dorüber hinous konn der Klöger nur die Mittelgebuhr
(Z/lO) noch $ 33 Abs. I Steuerberotergebührenverordnung (StBGebV)

beonspruchen.

Moßgebend fur die Wohl des Rohmensotzes 12/10 -12/10l'sind u. o. die
Zohl der Konten, insbesondere der Kontokorrentkonten, die Zohl der
Buchungen, dos Verhöltnis von Wiederholungsbuchungen für gleich-
gelogerte Geschöftsvorgönge zu den Einzelbuchungen, der Schwierig-
keitsgrod der Kontierung sowie der Zustond der Aufzeichrrungen und
Belege des Auftroggebers tEckert/Böl-tcher, StBGebV 2. Aufl., S$ 32 - 33,
Rdn. 21. Die Erlöuterungen des Klögers hötten in dieser Hinsicht weitous
konkreter sein müssen. So loßt dos Vorbringen, die Buchungsunterlogen
seien o ußerordentlich u nordentlich zu r Verbuchu n g hereingeg eben wor-
den, den er{orderlichen Totsochenvortrog ebenso vermissen wie die
Dorlegung, die Debitorenüberprüfung sei mongels voroufgegongener
Abstimmung schwierig gewesen.

Die 7/10-Gebühr noch einem Wert von 620.000 DM [ob. C) betrögt
431,20 DM. Do der Klöger im Johre 19BB lediglich sieben Monote tötig
gewesen ist, konn er - unter Berücksichtigung der Mehrwertsteuer -
3.440,98 DM beo nspruchen.

b) Mit der Gebührenrechnung vom 
,l1.3.1991 

hot der Klöger die VergÜtung
für die Buchführung derJohre l9B9 und 1990 geltend gemocht. Auch für
diese Zeitröume konn er lediglich die Mittelgebühr noch $ 33 Abs. I

StBGebV beonspruchen. Legt mon den Gegenstondswert des Johres
. l9B9 von 465.000 DM zugrunde, so betrögt die Monotsgebuhr 338,80

DM, bei einem Gegenstondwert von 1.460.000 DM fur 1990 739,20 DM'
Noch Hinzurechnung der Mehrwertsteuer ergibt sich ein GebÜhren-
onspruch von 4.634,78 DM fur dos Johr '1989 und von 10.112,26 DM
für 1990.

c) Entgegen der Ansicht des Beklogten und der des Londgerichts ist es

dem Klöger nicht verwehrt, die Buchführungsorbeiten noch $ 33 Abs. 1

StBGebV zu berechnen. Ungeochtet der Totsoche, doß die Porteien
die fur die Vereinborung einer Pouscholvergülung erforderliche Schrift-
form ($ 14 StBGebV) nicht beobochtet hoben, genügen die Dorlegungen
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des Beklogten nicht den Anforderungen, die on einen substontiierten
Sochvortrog zu stellen sind. Er behouptet, die Absprochen seien ,,im
Frühiohr 1988" getroffen worden. Der Klöger hohe gegenüber dem zuvor
tötigen Steuerberoter,,einen ongemessenen Aufschlog" erholten sollen.
Dieses pouscholeVorbringen mocht es dem Klöger unmöglich, sich soch-
gerechtzu verteidigen. Der Beklogte hötte nicht nurden ZeitpunktderVer-
einborung genouer ongeben, sondern cuch den Ort der Verhondlung
nennen und dorlegen müssen, welcher Pouscholbetrog konkret festge-
legt worden ist. Dem Sochvortrog des Beklogten sind zudem keine Aus-
führungen dorüber zu entnehmen, welche Leistungen mit dem Pouschol-
betrog obgegolten sein sollten, wos olso insbesondere hinsichtlich der
Auslogen zu gelten hotte.

Die dem Beklogten ob August 1989 monotlich erteilten Gebührenobrech-
nungen stützen keineswegs den Sochvortrog des Beklogten. Die Ab-
rechnungen nehmen gerode nichtouf eine Pouscholvereinborung Bezug,
es wird vielmehr ein Gebührensotz von 9/lO, olso eine Rohmengebühr
geltend gemocht.

d) Der Honororonspruch des Klögers ist, soweit es um die Buchfuhrungs-
orbeiten 1988 gehi, nicht veriöhrt.

Die Gebührenonsprüche eines Steuerberoters veriöhren gemöß $ 196
Abs. 1 Nr. 15 BGB in zwei Johren (Polondt/Heinrichs, BGB 50. Aufl.,
$196 Rdn.291. Noch $$19& 201 BGB beginnt die Veriöhrung mit dem
Ablouf des Johres, in dem der Anspruch entstonden ist. Diese Vorous-
setzung liegt vor, sobold er: klogeweise geltend gemocht werden konn,
wos wiederum nur noch Fölligkeit des Anspruchs möglich ist {Polondt/
Heinrichs, o.o.O., $ l9B Rdn.l). Die Einforderborkeit und Klogborkeit setzt
ollerdings vorous, doß der Steuerberoter den ihm zustehenden Gebüh-
renonspruch berechnen konn. Die Vergütung von Buchführungsorbeiten
lößt sich ledoch erst noch Ablouf des Johres endgültig bestimmen, weil sie
sich gemöß $ 33 Abs. 6 StBGebV noch dem Johresumsotz richtet. Demzu-
folge konn die Vergütung für Buchführungsorbeiten erst im Folgeiohrföllig
werden (OLG Korlsruhe, StB 1990,312; o.A. ohne nöhere Begründung:
O LG Düsseld orf - I 8. Zivi lsenot - Gl 1990, ll5, ll Z). Vor Ab lo uf der Ende des
Johres l9B9 in Gong gesetzten Veriöhrungsfrist hct der Klöger den
Honororonspruch gerichtlich geltend gemocht.

2. Der Klöger begehrt ols Postgebührenpouschole zu Recht einen weiteren
Betrog von 1.413,60 DM.

Noch $ 16 StBGebV hot der Steuerberoter Anspruch ouf Ersotz der bei der
Ausführung des Auftrogs entstondenen Post- und Fernmeldegebühren, er
konn in derselben Angelegenheit iedoch höchstens 40 DM beonspruchen.
Dos Gesetz verwendet ouch in dieser Norm (vgl. $ Z StBGebVl die Begriffe
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,,Auftrog" und,,Angelegenheit'idenen eine unterschiedliche Bedeutung bei-
zumessen ist. Der ,,Auftrog" umfoßt in der Regel mehrere selbstöndige
,,Angelegenheiten" (Eckert/Böttcher, o.o.O., $12 Rdn. 2). Unobhöngig do-
von, wos die Porteien im einzelnen vereinbort hoben, ob der Klöger olso ouf
Douer oder ober monqtlich mit der Erledigung der Buchführungsorbeiten
beouftrogt worden wor, ist ieder Buchungsmonot ols eine selbstöndige
,,Angelegenheit" onzusehen. Soweit es u m dos Honororf ür die Buchf u hrungs-
orbeiten geht, ergibt sich dos unzweifelho{t ous dem Wortlout des $ 33 Abs.l
StBGebV. Für die Berechtigung, Post- und Fernmeldegebühren hinsichtlich
einer Angelegenheit fordern zu können, konn nichts onderes gelten (vgl.

Eckert/Böttcher, o.o.O., SS32-33, Anm. 8.2; Bonner Hondbuch, $16

STEUGO, Rdn.16.340).

Der Klöger hot die Buchführung für 3l Moncte erledigt, so doß er, legt mon
den Pouscholbetrog von 40 DM zugrunde,l.240DMzzgl. Mehrwertsteuer,
olso 1.413,60 DM, beonspruchen kcnn.

3. Die Vergütung der in der Rechnung vom ll.3.l99l berechneten Abschluß-
vororbeiten stehi dem Klöger dogegen, wie dos Londgericht zu Recht
ongenommen hot, nicht zu.

Die Rechnung des Klögers entspricht, soweites um diese Position geht, schon
inhcrltlich nicht cjen An{orderungen des $ 9 StBGebV. Do eine ZeitgebÜhr
geltend gemocht wird, hötte nicht nur $ 35 Abs. 3 StBGebV sondern ouch

$13 StBGebV der die Höhe der Gebühr regelt, genonnf sein mÜssen (vgl.

Eckert/Böttcher, o.o.O., $ 9 Anm. 2.21. Dorüber hinous hot dos Londgericht
bereits zutreffend dorouf hingewiesen, doß Abschlußvororbeiten nur be-
rechnet werden können, wenn die Buchführung nicht von dem mit den
Abschlußorbeiten beouftrogten Steuerberoter geführt wurde. Ansonsten
zöhlen diese Leistungen zurordnungsgemößen Erledigung des BuchfÜhrungs-
ouftrogs (Eckert/Böttcher, o.o.O., $ 35 Anm. 5 o; Bonner Hondbuch, $ 33
STEUGO, Rdn.33.455).

4. Von dem mit der Gebührenrechnung v.4.10.1991 geforderten Honoror konn
der Klöger 822,45 DM beonspruchen.
o) Soweit es um die Position ,,Prüfg. d. ESt-Beschi'geht, entspricht die Rech-

nung inholtlich wiederum nicht den An{orderungen des $ 9 StBGebV. Der
Klager hot die in Betrocht kommenden Gebührenvorschriften, die $$ 2&
13 StBGebV nicht ongegeben. Die berechneien245DM, ober ouch die
ou{ diese Angelegen heit entfo llende o nteilige Postgebührenpo uscho le
von 36,75 DM, ist nicht ein{orderbor und klogbor.

b) Dos fur die Einsprüche gegen die Einkommensteuerbescheide l9BZ und
lgBBverlongte Honoror von722,30DMV74 DM + 248,30 DM) und die
onteilige Posigebührenpouschole von77,25 DM konn der Klöger eben-
{olls nicht beonspruchen. Der Steuerberoter erhölt Gebühren {ur die
Vertretung in Rechtsbehelfsverfohren nur, wenn er mit dem Ziel tötig ge-
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worden ist, die Verwcltungsbehörde zur Anderung eines für den Mon-
donten ungünstigen Verwoltungsoktes zu bewegen (Eckert/Böttcher,
o.o.O., $ 40 Anm. 2). Dem Vorbringen des Beklogten, er hobe die Ein-
sprüche nurzur Fristwohrung eingelegt, hot der Klöger iedoch nichtwider-
sprochen.

c) Die fur die Erteilung eines Rotes in Sochen der Firmo l. GmbH geltend
gemochien 681,45 DM stehen dem Klöger dogegen zu. Er verlongt die
Mittelgebuhr (5,5/10) gemöß S 2l Abs. I SiBGebV noch einem Gegen-
stondswertvon50.000 DM. Einwendungen gegen die Hohedes Gegen-
stondswertes erhebt der Beklogte nicht. Seine Ausführungen zum Zeit-
oufwond sind unerheblich, weil der Klöger - zu Recht - keine Zeitgebühr
beonsprucht. Doß der Rot des Klögers ongesichts der Bekonntschoft oder
Freundschoft der Porteien unenlgeltlich erfolgen werde, konnte der Be-
klogte nicht qnnehmen. Auch die übrigen Leistungen des Klögers sind ver-
gütet worden. Der Beklogte hot doher unter Berücksichtigung der Post-
gebührenpouscholevon 40 DM und noch Hinzurechnung derMehrwert-
steuer einen Betro g von A2,45 DM on den Klöger zu zohlen.

dl Die Schreibgebührvon 6 DM konn der Klöger nicht beonspruchen. Diese
Gebuhr steht dem Steuerberoter noch $ lZ Abs. I StBGebV nur für die im
Ei nverstö nd n is m it dem Auft'ro g g eber zusötzl ich gefertigten Absch riften
und Ablichtungen zu. Dem Sochvortrog des Klögers isi in dieser Hinsicht
nichts zu entnehmen.

5. Zusommenfossend ergeben sich die folgenden Betröge zugunsten des
Klögers'
Buchführungsorbeiten 1.259,02DM
Postgebührenpouschole L413,60 DM
Gebührenrechnung vom 4.10.1991 822,45 DM

3.495,07 DM

ilt.

Zur Anschlußberufung:

DieAnschlußberu{ung istin HöheeinesTeilbetrogesvon 1.577,65 DM begründet.

l. Dem Klöger steht für die Fe*igung der Johresobschlüsse l9BB und l9B9 nur
die Mittelgebühr (23110) noch $ 35 Abs. I Nr. I StBGebV zu. Die in den
Rechnungen v. 15.1. und ll.3.l99l in Ansotz gebrochte 30/10-Gebühr könnte
er nur beonspruchen, wenn die erledigten Arbeiten eine überdurchschnitt-
liche Bedeutung, einen mehr ols durchschnittlichen Umfong oder Schwierig-
keitsgrod gehobt hötten. Der Sochvortrog des Klögers, es sei ein über.
mößiger Zeitoufwond für dos Abstimrnen der Personenkonten erforderlich
gewesen, dorüber hinous hötten vier Schlußbesprechungen stotfinden
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müssen, ist nicht konkret genug, um von Leistungen mit überdurchschnittlichem
Um{ong ousgehen zu können.

Legt mon die oußer Streit stehenden Gegenstondswerte von 392.000 DM
(1988) und 776.000 DM (l989l zugrunde, donn betrögt die Mittelgebühr nebst
Mehrwertsreuer {ür l9B8 2.194,61 DM und für ]989 2.98?08 DM.

Der Klöger konn ober zusötzlich die berechnete 6/10-Gebühr für die Erstellung
dere Erlöuterungsberichte ($ 35 Abs. I Nr. 6 StBGebV) beonspruchen. Diese
Position loßt der Beklogte in der Begründung derAnschlußberuf ung oußer ocht.
Ausgehend von den bereits erwöhnten Gegenstondswerten ergibt sich ein
Honoro r von 572,51 DM (einsch I ießlich Meh rwertsteuer) f ü r l9B8 u nd von 779,76
DM für 1989. Die Fertigung der Johresobschlüsse nebst Erlöuterungsberichten
ist insgesomt olso mit 6.535,96 DM zu vergüten. Berechnet hot der Klöger
8.113,6l DM {einschließlich Mehrwertsteuer), so doß die Anschlußberufung ir
Höhe eines Teilbekogesvonl.577,65 DM begründet ist.

Ein Proktikerhondbuch zur Anwoltsvergütung veröffentlicht der Verlog Dr. Otto
Schmidt KG. Dos neue BRAGO-Hondbuch ist eine der wenigen umfossenden
systemotischen Gesomtdorstellungen. Sein Vorzug liegt in der knoppen Er-

löuterung. Zohlreiche Schoubilder, Modellrechnungen pp. mochen die Uber-
trogung ouf den eigenen Foll nochvollziehbor. Die Neuerscheinung hilft 1edem,
insbesondere iungen Anwölten und den mit der Kostenrechnung beouftrogten
Mitorbeitern (Berg, Bloß, Bolder, Kroft, Romm' BRAGO-Hondbuch, Verlog
Dr. Otto Schmidt KG,1993,523 Seiten, DM 115,00, ISBN 3-504-06250-91.

GI Hinweise
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Stichwort und Entscheidu ngsverzeichnis
(Hefr I -12,lgg3t

Amtspflichwerlelzung d. FA
- ungerechtfertigte Mohnungen,

Anwoltskosten
- Mitwirkungspflicht
- Rechtsprechungshinweise
- Schötzung
Anerkennlnis
- d. Honoror{orderer
Auskunft d. FA

Auskunftskloge
- Veriöh ru n gsunterbrech un g
Bonkhoftung
- Aufklörungspflichten, Kopitolonleger
- Bonkreferenz
- Hoftungsbeschrönkung, AGB
- Plousibilitötsprüfung
- Prospekthoftung
- Wissensvorsprung
- WP-Testog
Bouherrenmodell
- Bouherr/Geböudeerwerber
- Zwischenvermieiung: Einschrönkung d. Rspr.

Beleg
- Bewirtungskosten, Nochholung
- Rechnungs-/Leisiungsempfönger
Belehrungspflicht d. RA
- über Literoturouffossungen
- beschrönktes Mondot
- Unterholtsprozeß
Belehrungspflicht d. StB/WP
- Einfomilien- oder Zweifomilienhous
- {ehlende Belehrungsbedürftigkeit: wg. Rundschreiben
- Gebührenhöhe
- relotiv sicherster Weg
Berotung
- U mlo n g/Wirtschoftsberotung
Berufungsschrift
- mehrfoche -
- für wen und gegen wen
Beschlognohmeverbot $ 97 SIPO
- Geschöftsunterlogen
Beweislosl
,- unterlossene Aufklörung/Belehrung- - Ausforschungsbeweis
- Honororzohlung
Beweissicherung

Bilonzerstellung
- holbfertige Arbeiten, Anzohlungen
Bindungswirkung
- Strofurteil

Dorlegungslost z. Regreßonspruch
- Schoden, g2B7 ZPO

Dienstverlrog
- Fehler, Beweislost
- freier Mitorbeiter d. StB
- Teilleistung

Erfüllungsgehilfe
- zwei Rechtsonwölte

Feststellungskloge
- künfiiger Anspruch
- und FG-Prozeß

Firmo
- Zusotz,,Revision"

93,293
93,56
93,296
93,56

93,149
93,401

93,367

93,43
93,43
93,200
93,200
93,43
93,194
93,200

93,29
93,234

93,312
9s,392

93,149
93,32s

93,231

93,269

93,98

Forderungsobtretung
- Verschwiegenheitspflicht
Freie Mitorbeiter
- Diensfuertrog
Fristenkontrolle
- Ausgongskontrolle: Telefox
- Frisfuersöumnis, unverschuldete -: Erkronkung: Flucht i. d. Söumnis: Postbeförderung, neue Bundeslönder: Poststreik: Rechtsirrtum. Diplom jurist
- Miverschulden d. Mondonien
- Telefox: Ausgongskonirolle
- Unterschriftskonholle
Goststöttenübernohmevertro g
Gesomlschuldner
- Boubetreuer, Treuhönder
Gewinnousschüttung, verdeckte
- GmbH-Geschöftsführer

- Steuerhinterziehung
GmbH
- Honororhoftung d. Geschöftsführers
- Steuerhoftung d. Geschöftsführers
- verdeckie Gewinnousschüttung
Grundurteil
- bei Teilkioge
Hoftungsbeschrönkung
- AusschluD d. Sozius
- Hoftungshöchstsumme
Honororonspruch d.StB
- Abschlußvororbeiten, $ 35 StBGebV
- Auslogenpouschole, $ 16 SiBGebV
- Bilonzerlöuterung
- Buch{ührung: Auslogenpouschole. $ 16 StBGebV: Rohmensotz
- Dotevgebühren
- Einforderborkeit, $ 9 StBGebV: Gebührenvorschrift, ohne Absotz: noch Prozeßvortrog
-Fölligkeft,$7StBGebV: Buchführungshonoror
- Gebührenrohmen: Bilonz. GuV: Buchführungshonoror
- Interessenkollision
- Pouscholgebühr, 914 StBGebV: nichlige -, Vergütungsonspruch

- Rück{orderungsonspruch, $ Bl2 BGB
- Schreibgebühren, $ 17 StBGebV
- Schriftform
- Teilleistung
- Veriöhrung des -: Einrede in zweiler lnstonz
- Zeithonoror: Dorlegungslost

: Vororbeiten f ür Steuererklörung
Honororonspruch d. WP
- Nichtigkeit d. Prüfungsvertroges
lnformotion on Mondonlen
- getrennt lebende Eheleuie
lnvestilionszuloge
- Gl-Fristsoche

93,2

93,200,387

93,221

93,249
93,1t6
93,250
93,392
93,312
93,222

93,221
93,194,249
93,78

93,2
( 93,62

93,62

93.306
93,233

93,139
93,260
93, 116

93,298
93,188
93,393

93.355

93,282
93,282

9s,152,419
93, r51
93, r50, 

.l5r

o? ao?
40r
93,416

93,419
93,152
93,342

93,51,342,
398

93,44

93,387

93,248

93,112
93,313

93,142

93,43

93,110
93, r0r

93,398
93,398

93,419

93,342
93,151,419
93,207
93,50
93,52,

203,205
93,203
93,152
93,205
93,200

93,20193,200
93,200
93,200

93,51
93.330

93,117
93,182

93,44
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Kousolitöt
- Bilonzfehler
- Fehler d. Gerichis/Fehler d. RA
- inzw Pflichtwidrigkeit u, Schoden: Sicherheit d. Ehefrou
- f. Sieuerhoftung
Kennlnis d. Steuerrechts
- höchstrichterliche Rechtsprechung
- Zwischenvermietung, Bouherrenmodell
Kenntnis d. Zivilrechts
- BGH-Meinung
Konkursontrogspflicht
- Pflicht der Gesellschofisorgone
- Pflicht des Steuerberoters?
Konkursverwolter; Hoftung d. -
- Pflichtverletzung d. Sequesiers

Kündigung d. Mondols
- {ristlos, 9627 BGB
Moklervertrog
- Anwoltsberuf
Lebensversicherung
- Gl-Fristsoche
Mondotsniederlegung
- Unregelmößigkeiien d. Mondonten
Miverschulden
- Kenntnis d. Mqndqnten
- Zeitoblouf
- Zurechnrng des Verschuldens d.2, RA

Mustereinspruch
Nochbesserung
- noch Wechsel d. StB

Notor.
- Belehrungspflichten: Dorlegungs-Beweislosl: Miteigentümer, Sicherungshypothek

: Wegerecht
- Erfüllungsgehilfe d. Beteiligten
- Ersclzmöglich.L,eit, cnderureitige

: Anwolts{ehler
- Grundbucheinsicht
- Grundstücksbezeichnung
- Rechtskenntnis
- Vermögensvormund
- vertro gswid ri ge Zwischenrechie
Pflicht z. ,Anfroge b. FA

Proxisobwickler
- Beru{ungsbefugnis
Provisionsgeschöfte
- Untreue
Prozeßouftrog
- Beweissicherung
- Fehler d. Gerichts
- zwei Rechisonwölte
Prüfungsouftrog
- nichiiger -, I319 Abs. 2 Nr. 5 HGB
- Unterschrift d. Gesellscholters
Rechtsonwolt
- Anfechtungsklo ge, oktien r.

- Angestellter; neue Bundeslönder
- Berotungsp{lichten: Goststötten übernohmevertro g
- Beweissicherung
- Gesomtschuldkloge
- Moklertötigkeii
- Verontwortungsbereich bei Fehler

d. Gerichts
- Vergleich, Mondonieninteresse
- Vertreter, $ 53 BRAO

Rechtsberotung/Rechtsbesorgung
- d. GmbH
-d.WPArt. 155Nr.2

: Kindergeld

93, r39

93,373
93,373

93,283
93,301

93,283
93, IBB

93,313
93,62

93,44
93,251

93,355
93,282

93,30r
93,158,222
93, l5B

Rechtsmittelouftrog
- mehr{oche Berufung

vorvertroglicher Regreßonspruch
- Veriöhrung d.
- Versicherungsschutz
Revision
- durch WPG/StBerG
Rundschreiben d. StB
- Zugong d. -
Sochverholtsermittlung
- durch Steuerberoter
Schoden
- Behördenentscheidung. richtige -
- Betriebsoufspoltung
- Dorlegungslost,S 287 ZPO
- Fomilienuniernehmen
- Gerichtsentscheidung
- Rechisprechungsönderung
- Steuerhofiung d. GmbH-Geschöftsf.
- Steuervorteile: Korrektur d. -: rechiswidrige -
- Zuschötzung
Schodenersotz
- Minderung d. Anschoffungskosien
Schenkung
- oblektive Bereicherung
Sequester
- ordnun gsgemöße Verwo ltun g
- Regreß im Konkurs

Sozietöt
- ineführende Angoben, C 3 UWG

: gemischte -: Kooperotionspo rlnere
- überörtliche -: Tvgong von SchriftstÜcken

Sozietötsvertrog
- Regelungslücke, Mondotsübernohme
Stcndosrccht
- Gelegenheit z. Stellungnohme
StB-GmbH
- Hoftung d. Geschöfts{ührers
Steuerberoter
- Arbeitnehmertöiig keit

Steuerberolungsvertrog
- wg. Hoftungsbescheid gg.

Geschöftsf ührer
- Zustondekommen des

: Dorlegungslost: lndiz, Kostennote

Steuererklörung
- Unmöglichkeit d. -
- ln{ormotion d. Mondonien: widersprüchliche
Steuergestoltungsberotung
- höchstrichterliche Rechisprechung
- Rechtsprechungsönderung
- relotiv sichersier Weg
Steuerhinlerziehung
- verdeckte Gewinnousschüttung
gewerbliche Tötigkeit
- Anwoltsberuf
Teilleistung
- Vergütungsonspruch
Telefox
- Ausgongskontrolle

Treuhönder
- Aufrechnung mit Schodensersotz-

onsprüchen
- Aufteilung d. Grundbesitzes
- Gesomtschuldner, Boubeireuer

93,312

93,91
93,214

93,2

93,234

93,'288

93,236
93,44,62
93,36

93, 116

93,392
93. il6
93,306

o?t

93,192

93,240

93,387

93,112

93,373
93,373

93,238,240

93,384

93,416

93,282

93,200

93,221,222,
387

93,306
93,26
93,2

93,222

93,159

93,282

93,354

93,273

93,251
93,260
93,355
93,74

93,45,47

93,3
93,78
93.333
93,117
93, ))2 .339
93,301
93, 3
93,30r
93,3
93. 103
93,137
93,9r

93,221
93,78

93,313
93,223
93,99
93,223
93,184
93,313
9s.188

93,116

93,407

93,78
93,222

93,44

93, 106

93,325
93,407
93,330

93, 313
93,313
93,3r3

93,78
93,325

93,78

93,44
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- Mituerschulden d. Treugebers
- Rechnungsldgungspflicht
- Veriöhrung f. RA-Treuhönder
- Versicherungsschutz

Umsotzsteuer
- Anspruch o. Rechnungserteilung
- Rechnungs-/Leistungsempfönger

Unterbrechung der Veriöhrung, $ 209 BGB
- Auskunftskloge. Stufenkloge

Unterschrift

Untreue
- verschleierie Provision
Vergleichsverwolter
- bestötigte Wo ren bestellun g

Veriöhrung, $ 5l BRAO
- vorverirogliche Ansprüche
- f. RA-Treuhönder
- Veriöhrungsbeginn: Beitritt z. Anlogemodell: Teilkündigung, Veririebsverirog
Veriöhrung, $ 68 StBerG, g 5l o WPO
- Belehrungspflicht über eigene Fehler und

Veriöhrun gsvorschrift, Sekundö ronspruch: Anlo0 für -: Ersierwerbermodell: schuld hofte Verletzung
- Treuhondvertrog
- Veriöhrungsbeginn: Bestondskroft: Erlo0 d. Steuerbescheides: Folgeschöden: Frisfuersöumnis: Fristuersöumnis, $ 55 Abs. 5 ESIG o. F: Grundlogenbescheid.: Mittelfreigobe: Schlußbesprechung: mii Sicherheitsleistung: Vermög ensg efö h rd u n g,

Gewerbesteuermin imierung: Wirtschoftsberotung: Zugong d. Steuerbescheides
- Veriöhrungsbeginn. Sekundöronspruch: Primorveriöhrungsende
- Veriöhrungshemmung: Verhondlung: Nichistun: Zugong d. Sieuerbescheides

Verjöhrung, g 852 BGB, g 19 BNotO
- Kenntnis d. Schodens: Wissenszurechnung d. RA
- Veriöhrungsbeginn: onderw. Ersotzm.

Vermögensvormund
- ungewöhnliche Vertrogsgestoliung
Versöumnisurleil
- Flucht i. d. Söumnis

Vorschwiegenheit
- Forderungsobtretung
- Konkurs d. Mondonten
- Unregelmößigkeiten d. Mondonten: Mondotsniederlegung
Versicherungsschutz
- Erfüllungsonsprüche
- Treuhondtötigkeit
- Werbeogentur
Verspötungszuschlöge
- teilweise Beru{sunföhigkeit d. StB
- Dorlegungslost d. StB

Werbeverbot
- Drittwerbung

93,392
93,312

93,26
93,2
93,90
93,214,387

unlouterer Wettbewerb
- Kooperotionsportner
- Wi rtsch oftsp rüfe rsieg el
Wiedereinsetzung
- Fristenkontrolle: Ausgongskonirolle

Telefox: Fristuersöumnis, unverschuldete -
Erkron kung
Flucht i. d. Söumnis
Postbeförderung, neue Bundeslönder
Posisireik
Rechtsirrtum, Diplomiurist: Mituerschulden d. Mondonten: Telefox
Ausgo ngskontrolle: U nterschriftskontrolle

- Hilfsrötiskeir
- Rechisintum: Proxisobwickler, Bef ug n isse
- Unterschriftenkontrolle
Wirtschoftsberotung
- Umfong d. -
Muslereinspruch
Wirtschoftsprüfer
- Befongenheit, S 319 HGB
- RechtsberotunS: Kindergeld
Wirtschoftsprüfersie gel
- unlo uterer Wettbewerb
Zohlungsverkehr d. Mondonten
- Uberwochung d. -
Zugong
- b. überörtlicher Sozietöt
Zuschölzung
- Schoden?
Zwongsvollstreckung
- gg. betogten StB

Zwischenvermielung
- Belehrungspflichten

93,249
93,233

93,367

93,249

93, tO6

93,158

93,91
9s,90

93,9r
93, 163

93,36
93,142
93,36,s67
93,367

9s,270, 341
93,271
93,21,117
93,342

93,103

93,116

93,2
93,277

93. i08
9s,342

93,221

93,249
93, I t6
93,250
93,s92
93,312
93,222

93,221
93,194,249
93,194

93,44
93,194

93,142
93,74

93,44

93,44

93,312

93, r88

93,306

93,36

93,194

93,62

93,36
93,79
93,364
210
93,364
93.3r3
93,367
93, 195
93,79
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